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Beqlaubigte Abschrift

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 1430/25-

In dem Verfahren

über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn Felix Longolius,

Brahmsallee 41, 20144 Hamburg,

gegen den Bescheid der Hamburgischen Bürgerschaft

vom 17. Juli 2025-321/25 -

hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Richter Maidowski,

die Richterin Wallrabenstein

und den Richter Frank

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. August 1993 (BGBLIS. 1473)

am 6. Oktober 2025 einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Maidowski

Beglaubigt

Re
(Raak)

Regierungshauptsekret
ärin

Wallrabenstein Frank

G
S
G
E

ER
E
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Zulässigkeitsvoraussetzungen

Beschwerdefähigkeit

Ich bin Beschwerdeführer und als Petent unmittelbar von der Entscheidung des 

Petitionsausschusses betroffen. Durch die Zurückweisung meiner Petition ohne 

inhaltliche Prüfung werde ich in meinen Grundrechten verletzt.

Beschwerdegegenstand

Angefochten ist die Entscheidung des Petitionsausschusses der Hamburgischen 

Bürgerschaft vom 16. 7. 2025 (Geschäftszeichen 321/25), mit der meine Petition als 

„nicht abhilfefähig“ zurückgewiesen wurde.

Beschwerdebefugnis

Ich halte die angegriffene Entscheidung für verfassungswidrig, weil sie meine 

Grundrechte aus Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 10, Art. 12, Art. 17, Art. 20 und Art. 3 

GG verletzt. Ich habe ein eigenes, gegenwärtiges und rechtlich geschütztes Interesse an 

der Abschaffung der Regelungslücke.

Rechtswegerschöpfung

Die Petitionsausschuss-Entscheidung ist die letzte innerstaatliche Entscheidung; ein 

weiterer Rechtsweg besteht nicht. Ich bin allerdings bei weitem kein juristischer Profi. 

Ich habe also beim Bundestag eine Petition eingereicht (vgl. erneut Anlage 2), welche 

abgelehnt wurde (Anlage 3), die Generalstaatsanwaltschaft angeschrieben (Anlage 4), 

was zurückgewiesen wurde (Anlage 5), bzw. von der Hamburgischen 

Staatsanwaltschaft mit der Begründung:

„[…] wurden in tatsächlicher Hinsicht geprüft. Dabei haben sich konkrete 

tatsäschliche Anhaltspunkte für ein strafbares Geschehen zu Ihrem Nachteil nicht 

ergeben. Das Verfahren war […] einzustellen.“ (vgl. Anlage 6)

und

„Es wird von Amts wegen wieder aufgenommen, sobald Anhaltspunkte für die Person 

des Täters bekannt werden.“ (vgl. Anlage 7)

Die Polizei Hamburg nahm zuletzt eine Anzeige auf (Anlage 8) und sagte, innerhalb 
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von zwei Wochen würde die Kripo mit mir sprechen wollen. Auf Rückfrage, weil das 

nicht geschehen war, wurde mir genannt, die Anzeige sei an den Sozialpsychiatrischen 

Dienst weitergeleitet worden. Dieser verneinte dies jedoch (Anlage 9).

Ich werde beim Ausarbeiten meiner Schriftstücke gefoltert und sehe mich in meinen 

intellektuellen Möglichkeiten beschränkt..

Form und Frist

Die Entscheidung wurde mir am 19. 7. 2025 bekanntgegeben. Die 

Verfassungsbeschwerde erfolgt somit fristgerecht gemäß § 93 Abs. 1 BVerfGG.
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Begründetheit

1. Persönliche Darstellung der Entwicklung und des 

Sachverhalts

Im Folgenden schildere ich in meinen eigenen Worten die Ereignisse, die mich zu dieser 

Verfassungsbeschwerde veranlasst haben. Die Darstellung erfolgt bewusst persönlich, 

da die behaupteten Grundrechtsverletzungen tief in meine Lebensführung und 

Menschenwürde eingreifen. Ich bitte das Gericht, diese Ausführungen als Ausdruck 

meiner subjektiven Betroffenheit zu würdigen.

2008 stelle ich einen satirischen Eintrag in meinen Blog weltpolizei.de ein: „Termin für 

die Revolution“, man solle an einem Tag in zehn Jahren nicht das Auto spazieren 

fliegen oder Golf spielen (Anlage 10). Damit dann auch wirklich Ruhe im Karton ist, 

schlage ich 10 „Erwartungstage“ vor, an denen die kommenden Veränderungen 

„erwartet“ werden. Dies sehr unbestimmt und eher lustig gehalten. Ich bin darauf weder 

angesprochen worden, noch hätte jemand gefordert, dass ich das entfernen müsse.

Im Jahr 2009 entwickle ich meine Satire zur „Sicherheitskunst“ weiter und entwickle 

das Vorhaben, mich bei der Polizei zu melden und mich für meinen Blogeintrag selbst 

anzuzeigen (vgl. Anlage 11 und 12).

Der Arbeitgeber, der Spiegel Verlag Rudolf Augstein, wo ich IT-Supporter war, wird 

mich wohl auch wegen meiner Sicherheitskunst am Arbeitsplatz geghostet und dann in 

einer Aufhebungsvereinbarung gekündigt haben (Anlage 13).

Nun, oder bereits früher, tritt ein kokainkranker Onkel auf die Bühne. Während ich an 

einem „Help-desk-system für alle Probleme des Menschen arbeite“, wofür ich aber noch 

programmieren lernen muss, wird der Onkel mich beim sozialpsychiatrischen Dienst 

melden, und das so selbstüberzeugt (Anlage 14), dass in einer Betreuungsanregung 

kaum ein wahres Wort steht (Anhang 15). Ein Hamburger Amtsrichter folgt der 

kümmerlichen Betreuungsanregung und wird ohne medizinisches Gutachten eine 

„vorläufige Betreuung“ einrichten (Anlage 16).

Der Onkel wußte aus einem „skype“-Chat davon, dass ich mich als Künstler sah und bei 

der Polizei anzeigen würde, wegen meinem Blog-Eintrag, um aus der Besprechbarkeit 

solcher Verrücktheiten einen Sicherheitsgewinn zu erzielen. Er nannte mich vor Gericht
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„Auf eine diffuse Art ist Felix „links“ sozialisiert“

„[…] bin ich nun vermutlich für ihn Teil einer ‚Staatsmacht“, die ihn unterdrücken 

will.“

Ich musste mich dagegen wehren. Ich hatte in sechs Jahren einen sehr strebsamen 

Psychiatriepatienten dargestellt und meine Medikation wurde unter schulmedizinischer 

Anleitung sukzessive ausgeschlichen. Mein Tagesablauf wurde zwar unstetig und ich 

machte eine spontane Reise, aber ich kam ganz gut zurecht. Der mich behandelnde 

Psychiater war nicht besorgt, meine Mutter auch nicht (vgl. Anlage 17).

Gleichwohl hätte ich der Betreuungsanregung gut entsprechen können, wenn nicht in 

der Betreuungsanregung kaum ein Wort gestimmt hätte und ich einfach nicht wollte.

Weil ich dann keine Sozialleistungen mehr beantragen konnte (Anlage 18) und somit 

ein Zwang zur Psychiatrisierung aus dem Betreuungsbeschluss erging, flüchtete ich 

unter anderem aus der Stadt, eigentlich um beim BGH einen Anwalt zu suchen, welcher 

mich beraten könnte. Diese Reise misslang, ich landete erschöpft in mehreren 

Krankenhäusern. Die Betreuungsanregung wurde zur self-fulfilling prophecy.

Im Mai 2011 reichte ich einen Antrag auf Prozesskostenhilfe beim BGH ein und 

meldete mich nun beim Universitätskrankenhaus Eppendorf. Dort schlossen sich die 

Türen trotz freiwilliger Vorsprache und obwohl ein Assistenzarzt bei Betrachtung 

meines guten Allgemeinzustandes zusicherte, dass ich mit ihm die Krankenakte 

durchgehen könne, welche mir aus irgendeinem Grund wichtig war, wohl wegen des 

Betreuungsverfahrens. Ich trat dort auf wie ich war, ich hatte seit 2004 motiviert und 

erfolgreich Journalistik und Kommunikationswissenschaft studiert (Anlage 19), für 

jemanden der als Härtefall auf Grund einer psychiatrischen Erkrankung, 2003 erhielt ich 

eine Schizophrenie-Diagnose, am Studium teilnehmen konnte. Ich schrieb mehrere sehr 

gut benotete Hausarbeiten und hatte alle Scheine für ein Bakkalaureat zusammen. Für 

das BAFöG wurde mir vorzeitig eine Bescheinigung für das Grundstudium ausgestellt, 

weshalb ich aber heute weder mit einer fachlichen Bescheinigung für das Grundstudium 

noch einem Abschluss dastehe, denn ich musste dann anfangen zu arbeiten, nachdem 

meine Finanzierungen durch Halbwaisenrente und BAFöG ausliefen.

Lieder formulierte ich den Prozesskostenantrag beim BGH als Untersuchung von 

„Rechtsbeugung“ durch den Richter (Anlage 20). Der Bundesgerichtshof urteilte mit 

einem für mich merkwürdigem Urteil: Obwohl ich gegen den Betreuungsbeschluss im 
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Oktober 2010 vorging, lautete die Begründung, für einen Krankenhausaufenthalt in 

Essen sei kein Anlass zur Beschwerde gegeben (Anlage 21).

Jedenfalls komme ich im Januar 2013 aus einer dann noch eingerichteten 

Langzeitunterbringung und interessierte mich abermals um Abhilfe durch den 

Bundesgerichtshof. Dort beginnt ein erstes Mal die Elektroschockfolter. Bis ich meine 

Wohnung verlassen musste, wurde ich gefoltert. Bis ich den Verstand verloren habe, 

wurde ich gefoltert. Folter, und das obwohl Folter eigentlich verboten ist, auch die 

speziellen Verhörmethoden der USA 2008 wieder eingestellt wurden, und ich ohnehin 

nicht verstehe, wie das passieren konnte.

Ich verstand das bei Würdigung der Gesamtumstände vielleicht schließlich als eine Art 

Hilferuf. Die Welt hatte ein Problem. Geheime Elektroschocktechnologie würde das 

öffentliche und private Leben bedrohen. Ich redete auf die Angreifer ein, dass sie sich 

bei der Polizei anzeigen müssten, aber stattdessen wurde ich also aus der Wohnung 

herausgefoltert und wurde schließlich in Frankreich in Straßburg, antipsychotisch 

behandelt, da bei der Anstrengung und nach der kriminellen Behandlung im 

Universitätskrankenhaus Eppendorf mit der Medikation „Leponex“ in eine 

Langzeitunterbringung eine „Ausschleichpsychose“ ohnehin naheliegend war.

Den Sommer 2013 führte ich in Hamburg und darüber hinaus durch ein 

„Weltfernsehsender-Programm“ bei dem ich Länder und Planeten aus aller Welt 

willkommen geheißen hatte.

Anfang 2013 hatte ich eigentlich einen Roman angefangen, ich wollte darüber 

schreiben, dass offenbar „Gott“ sich 2003 ausgedacht hatte, dass man mir einflüstern 

würde: „Herr Longolius, ich bin der französische UN-Botschafter und bringe Ihnen das 

Telepathieren bei“ und schließlich eine Schulfreundin, inzwischen als „französische 

Prinzessin“ eingeflüstert, weil ich etwas falsches gedacht hätte („Herr Longolius, sie hat 

mit (I)ihrem Bruder geschlafen“, „dann muss sie die Pille danach nehmen.“, „sie hat 

eine Rasierklinge geschluckt“) gestorben sei und der Vater, der geheime König von 

Frankreich mit einer Atombombe auf Hamburg unterwegs sei, wenn ich mir nicht das 

Leben nehme. Darüber wollte ich eigentlich einen Roman schreiben. Dann nahm ich vor 

allem die Elektroschockfolter zum Thema.

Während ich den Roman weiterzuschreiben begann, meldete ich mich außerdem für ein 

Informatikstudium erneut bei der Universität. Beim Studium hatte ich jedoch andauernd 
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Brechreiz und konnte mich nicht in Gruppen und in der Mensa mit den anderen 

zusammentun. Wie ich erst später verstand, wurde ich dort mit Elektroschockgeräten an 

sozialen Bindungen gehindert.

Nach drei Monaten, in denen ich aber wichtige Fertigkeiten, ein bisschen das 

Programmieren zu lernen erwarb, meldete ich mich jedoch auf Grund der 

Allgemeinsituation und weil ich an einer Aufgabe des Programmierens verzweifelte bei 

einer Stelle für Arbeitsintegration für Menschen mit psychischen Problemen.

Dort machte ich mehrere Praktika und schrieb ansonsten einigermaßen glücklich 

meinen Roman weiter.

Auf diesen wurde beim Stand von ca. 100 Seiten der Herausgeber der Welt am Sonntag 

aufmerksam, weil dieser mit einer Tante von mir befreundet ist. Dieser wollte „daraus 

etwas machen“, was für mich allerdings ziemlich unglücklich ausging, denn der Roman 

wäre ein Erfolg geworden.

So hat die Redaktion von Herrn Aust daraus ein Stück über „psychische Krankheit“ 

gemacht. Wo ich sehr witzig über Nachrichtendienstler, welche den Auftrag hätten, 

mich zu beschützen, während ich gegen Gott (und die Elektroschockgeräte) ermittle, 

schreibe, was in einem Finale bei dem über eine neue Weltordnung abgestimmt wird, 

bei der jeweils die anderen fünf Kontintente auf den jeweils Sechsten aufpassen würden, 

endet, hatte der Zeitungsartikel den letzten Satz: „… damit auch den Wunsch, dass seine 

Krankheit nicht vollständig sinnlos gewesen ist.“

Aber es folgt ein Auftrag eine Autobiografie zu schreiben. Diese soll dann den selben 

Titel wie mein eigentlich fertiger Roman erhalten. Im Oktober 2017 erscheint also die 

Autobiografie „Ich mag mich irren – Mein Leben zwischen Wahn und Wirklichkeit“, 

wofür ich 25.000 Euro bekommen habe unter ISBN 978-3-7857-2605-1. Das ist auch 

ganz gut geworden.

Ab Abgabe des Manuskripts im April 2017, wenngleich ich schon Ende 2016 eine 

Anzeige wegen Elektroschocks fertige, geht nun die Folter wieder richtig los.

Es wurde gleich Kurs auf die Erzählung um eine Schulfreundin genommen, welche zu 

diesem Zeitpunkt ihres Zeichens hochschwanger war und familiär entsprechend 

gebunden. Aber die angreifenden Nachrichtendienstler entwickelten nun also den mit 

Elektroschocks geschienten Einflüsterungsplot, die Schulfreundin sei in der Wohnung 

11

paket_8 14



nebenan und würde einen Revolver vorgelegt bekommen. Es seien schon 35 deutsche 

Soldaten beim Schutz von uns ums Leben gekommen und sie solle sich deshalb in den 

Kopf schießen oder anbieten es zu versuchen.

Es ging weiter mit einem halben Jahr Einflüsterungen, meinetwegen seien jederzeit 20 

oder 50 tausend Menschen in Lebensgefahr, schließlich, ich war auf der Flucht in 

Griechenland gelandet, musste ich mir ausdenken, dass zwei Meter große Teetassen-

förmige Elektroschockgeräte auf den Dächern gelandet seien, um die Bevölkerung vor 

sich selbst zu beschützen.

Im Jahr 2018 wurde dann begonnen, mir vorzuspielen, mein Onkel habe seinen Tod 

vorgespielt.

Ich meldete mich in schrecklichster Not immer wieder beim Universitätskrankenhaus. 

Hinzu kam ein Leistenbruch. Währenddessen die Elektroschockfolter.

Seit 2019 werde ich weiter mit Elektroschocks gefoltert. Ich schildere weiter unten 

verschiedene Folter-Maßnahmen auf Seite 19f.

Ich wurde die letzten acht Jahre sicherlich auch so schlimm misshandelt, weil es im Jahr 

2017 nach einem halben Jahr Folter scheinbar zu einer Empfehlung kam. Ich solle mir 

aussuchen, mit wievielen Frauen ich feiern möchte.

Ich habe renommiert das Folterjahr 2017 bewältigt und es hat gepasst. Fortan kam 

immer wieder auf, ich würde schließlich mit 40 Freundinnen um die Welt reisen und 

„Routen für Weltpolizisten, welche auf die Empathie aufpassen, und die man alles 

Fragen kann“ mit den 40 Freundinnen und schließlich 5.000 Assistentinnen reisend 

entwickeln und vorgehen. Die Leute haben sich sehr schlecht benommen. Man musste 

Angst um den Menschen haben. Ich stehe zu meiner Eingabe, auch wenn ich mit der 

Ausarbeitung unzufrieden bin und intellektuell von mir enttäuscht, wenngleich dabei die 

Elektroschockmisshandlungen nicht wegzudenken sind.

Ich verstehe wohl, dass es etwas merkwürdig ist, mit der Glaubhaftigkeit, wenn ich 

auch von Telepathie und sogar einer Erscheinung Außerirdischer berichte. Ich möchte 

Sie einfach bitten, Ihr Urteil über die Existenz der sehr weit entwickelten 

Elektroschockgeräte davon nicht trüben zu lassen. Wenn Sie darüber hinaus andere 

Erwägungen haben, oder ich zur Zeit meine Sicherheitskunst nicht ausreichend „genial“ 

darstellen kann, so kann ich mir das auch gut vorstellen.

12

paket_8 15



2. Technologiebasierte Dauerfolter und staatliche 

Schutzpflichtverletzung – Verletzung von Art. 1, 2 und 

104 GG

Seit dem Jahr 2017 bin ich einer systematischen, technologisch gestützten Verfolgung 

und Misshandlung ausgesetzt, die sich in Form von elektromagnetischen Angriffen, 

gezielten Elektroschocks und psychischer Manipulation äußert. Diese Angriffe erfolgen 

nicht punktuell, sondern kontinuierlich – in meiner Wohnung, auf der Straße, in 

öffentlichen Verkehrsmitteln und an jedem Ort, an dem ich mich aufhalte. Ich bin 24 

Stunden am Tag vulgär verfolgt und werde auf physischer wie psychischer Ebene 

misshandelt.

Die eingesetzten Mittel sind keine herkömmlichen Elektroschockgeräte wie etwa Taser, 

sondern hochentwickelte postmoderne Technologien, die offenbar in der Lage sind, 

durch Wände zu wirken, Emotionen zu manipulieren und gezielt Schmerzen zu 

erzeugen. Diese Form der Gewalt ist nicht nur physisch zerstörerisch, sondern auch 

psychisch entmenschlichend. Sie zielt darauf ab, meine Lebensführung, meine 

Selbstwahrnehmung und meine soziale Existenz systematisch zu zerstören.

3. Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG)

Die permanente Misshandlung durch technische Mittel stellt eine tiefgreifende 

Verletzung meiner Menschenwürde dar. Ich werde nicht als Mensch mit Rechten und 

Würde behandelt, sondern als Objekt eines technologischen Missbrauchs. Die gezielte 

Zufügung von Schmerzen, die emotionale Manipulation und die Ignoranz gegenüber 

meinen Beschwerden entziehen mir die Grundlage eines menschenwürdigen Daseins:

• Ich wurde über Jahre hinweg wie ein Objekt behandelt, nicht wie ein Mensch 

mit Rechten.

• Die gezielte Manipulation meiner Emotionen und die psychische Zerstörung 

durch Elektroschocks sind mit der Achtung vor der Würde des Menschen 

unvereinbar.

• Die staatliche Untätigkeit gegenüber meinen Beschwerden und Petitionen zeigt 

eine Missachtung meiner Würde.
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4. Körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) 

Die eingesetzten Technologien verursachen wiederholt körperliche Schmerzen, 

Schlafstörungen, neurologische Symptome und psychische Traumatisierung. Diese 

Eingriffe erfolgen ohne meine Zustimmung, ohne medizinische Indikation und ohne 

Schutz durch staatliche Stellen. Die körperliche Unversehrtheit wird systematisch 

verletzt – nicht nur durch direkte Angriffe, sondern auch durch die psychische 

Belastung einer ständigen Bedrohung. 

• Elektroschocks verursachen nachweislich körperliche und psychische Schäden. 

Amnesty International dokumentiert weltweit schwere Misshandlungen durch 

Elektroschockgeräte.

• In Deutschland gab es seit 2021 mindestens zehn Todesfälle im Zusammenhang 

mit dem Einsatz von Tasern.

• Deine Schilderungen zeigen eine systematische Belastung deines Körpers und 

deiner Psyche, die nicht medizinisch indiziert war und nicht freiwillig erfolgte.

5. Verbot der Folter (Art. 104 Abs. 1 GG i.V.m. EMRK 

und UN-BRK)

Die beschriebenen Maßnahmen erfüllen den Tatbestand der Folter im Sinne 

internationaler Menschenrechtsnormen. Die UN-Anti-Folter-Konvention und die 

Europäische Menschenrechtskonvention verbieten jede Form der gezielten Zufügung 

von Schmerzen durch staatliche oder geduldete Akteure. Auch die UN-

Behindertenrechtskonvention schützt Menschen vor Zwangsmaßnahmen, die ihre 

psychische Integrität gefährden. 

• Die Anwendung von Elektroschocks zur Erzeugung von Schmerzen oder zur 

Manipulation deiner Wahrnehmung erfüllt den Tatbestand der Folter.

• Die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland geltendes Recht ist, 

verbietet jede Form von Zwangsbehandlung ohne informierte Zustimmung.

• Die wiederholte Anwendung solcher Mittel gegen dich – auch in psychiatrischen 

Einrichtungen – verletzt internationale Menschenrechtsstandards
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6. Allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 1 Abs. 1 GG)

Meine Lebensgestaltung ist durch die ständige Verfolgung massiv eingeschränkt. Ich 

kann mich nicht frei bewegen, nicht unbehelligt wohnen, nicht arbeiten oder reisen, 

ohne Misshandlung zu fürchten. Die Eingriffe betreffen mein Denken, Fühlen, Handeln 

– sie greifen in den innersten Kern meiner Persönlichkeit ein. 

• Die gezielte Beeinflussung deiner Gedanken, Emotionen und sozialen 

Bindungen durch Elektroschocks greift tief in deinen innersten Lebensbereich 

ein.

• Du beschreibst, wie du durch diese Eingriffe in deiner Lebensführung, deinem 

Studium, deiner Berufsausübung und deiner sozialen Existenz massiv 

beeinträchtigt wurdest.

7. Verletzung des Art. 17 GG (Petitionsrecht)

Durch die pauschale und unbegründete Ablehnung meiner Petition wurde mir das Recht 

auf wirksame Prüfung meiner Eingabe verwehrt. Der Petitionsausschuss hat keinerlei 

Auseinandersetzung mit den dargelegten Grundrechtsverletzungen vorgenommen und 

somit seine Prüfungspflicht verletzt.

Ich habe mich mit einer schriftlichen Petition an die Hamburgische Bürgerschaft 

gewandt, in der ich die systematische Anwendung von elektromagnetischen 

Technologien zur gezielten Schädigung von Personen thematisiert habe. Diese Petition 

wurde von der Bürgerschaft abgelehnt, ohne dass eine inhaltliche Prüfung oder 

sachliche Auseinandersetzung mit dem Anliegen erfolgte.

Dies stellt eine Verletzung meines Grundrechts aus Art. 17 GG dar. Die 

Volksvertretung ist verpflichtet, sich mit Petitionen ernsthaft und sachlich 

auseinanderzusetzen. Die pauschale Ablehnung meiner Petition ohne nachvollziehbare 

Gründe verletzt mein Recht auf wirksame Beteiligung am demokratischen Prozess und 

verstößt gegen das Willkürverbot gemäß Art. 3 GG.
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8. Verletzung des Art. 5 Abs. 1 GG (Informationsfreiheit)

Ich fordere Aufklärung über Elektroschocktechnologien und ihre Gefahren. Die 

Bürgerschaft hat jedoch jede substanzielle Informations- und Transparenzverpflichtung 

abgelehnt. Damit ist mein Anspruch auf Zugang zu staatlichen Informationen 

beeinträchtigt.

9. Verletzung des Art. 20 Abs. 3 GG (Gesetzesbindung)

Die Bürgerschaft hat ihre Pflicht verletzt, verlässliche und rechtssichere Regelungen für 

Elektroschockgeräte zu schaffen. Dieses Unterlassen verstößt gegen die Verpflichtung 

der Legislative, an Recht und Gesetz gebunden zu handeln.

10. Verletzung des Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 GG 

(Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit)

Die fehlende strafrechtliche Erfassung und Kontrolle von Elektroschockgeräten 

begünstigt potenzielle Folter und Missbrauch. Damit verletzt der Staat meine Würde 

und mein Recht auf körperliche Unversehrtheit.

11. Verletzung weiterer Grundrechte

Art. 6 Abs. 1 GG – Schutz von Ehe und Familie: Durch nachrichtendienstliche 

Beeinflussung wird mir die Familiengründung praktisch unmöglich gemacht. 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG – Allgemeines Persönlichkeitsrecht: 

Systematisches Stalking greift in meinen Kernbereich privater Lebensgestaltung ein.

Art. 10 GG – Fernmeldegeheimnis: Meine Kommunikation wurde ohne 

Rechtsgrundlage abgefangen. Ich bin Schriftsteller und habe für meine in einem großen 

Verlag erschienene Autobiografie nicht eine persönliche Rückmeldung erhalten. Bei 

Datingplattformen habe ich ca. 500 Liebesbriefe geschrieben und keine Antwort 

erhalten. Ich weiß nicht, ob meine Arbeiten an den Melde-Plattformen interlectual.org 

und weltpolizei.de einen Nutzen hat, mache das weiter, aber ich habe auch dort keine 

Besucher oder Rückmeldungen.
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Art. 12 Abs. 1 GG – Berufsfreiheit: Diffamierung und Boykott meiner 

Schriftstellertätigkeit behindern meine berufliche Betätigung.

Art. 5 Abs. 3 GG – Kunstfreiheit: Die Verhinderung der Buchvermarktung nimmt mir 

meine künstlerische Betätigung.

Art. 3 Abs. 1 GG – Gleichheitssatz: Ich werde ohne sachlichen Grund benachteiligt und 

isoliert.

12. Staatliche Schutzpflichtverletzung

Obwohl ich wiederholt Behörden, Gerichte und politische Stellen über diese 

Misshandlungen informiert habe, erfolgte keine ernsthafte Prüfung, keine Ermittlung, 

keine Schutzmaßnahme. Der Staat hat seine Pflicht verletzt, mich vor Angriffen durch 

Dritte zu schützen. Diese Untätigkeit ist nicht nur ein Versäumnis, sondern eine 

Mitverantwortung für die fortgesetzte Gewalt.
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Sachverhaltsschilderung

Im Jahre 2013 werde ich erstmalig Zielperson von Elektroschockfolter.

Zur Existenz von Elektrowaffen

Für mich als Zieperson ist die Existenz der Elektroschockwaffe eine tägliche 

Grausamkeit und es ist müssig, auch durch fortwährende Marginalisierung der Schäden 

Motivation zu finden, einen Nachweis über die Elektroschockwaffe zu führen.

Durch Wände sehen – aktuelle Technologien

Es gibt tatsächlich Radar- und Funktechnologien, mit denen man durch Wände „sehen“ 

kann – allerdings nicht im optischen Sinne, sondern als Bewegungs- oder 

Präsenzdetektion:

Technologien im Einsatz:

• RANGE-R: Ein Radargerät, das Bewegungen hinter Wänden erkennt – sogar 

das Atmen. (Anlage 22)

• Radio Vision (MIT): Kombiniert Funkwellen mit KI, um menschliche Gesten 

und Handlungen hinter Wänden zu erkennen.

Durch Wände schießen, der Stand 2010

Wenn der Beschwerdeführer nach Beweisen für die Entwicklung der 

Elektroschockwaffe sucht, fällt ein Zeitungsartikel von 2010 auf, in dem „die Behörden 

von Los Angeles“ ein neues „high-tech Gerät“ enthüllt haben, um Gefängnisrevolten 

niederzuschlagen. Die Geräte dieser Zeit werden beschrieben als „es penetriert den 

Körper ca. einen halben Millimeter unter der Haut […], das ist wo die 

Schmerzrezeptoren liegen“, es fühle sich also an als hätte man „gerade einen Hochofen 

geöffnet“ (Anlage 23).

Als Opfer kenne ich zudem viele weitere Elektroschock-Anwendungen. Während ich 

buchstäblich 2017 noch vergleichbar mit obigem „Heißofen“ Schmerzen zugefügt 

bekommen habe, wobei ich nicht sagen will, dass die Technologie unausgereift war, 

folgt dann vor allem das Foltern einer Erzählung, man würde medizinische 

Rettungstechnologie an mir missbrauchen.
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Mein fester Vortrag war, dass man die Elektrowaffe zur medizinischen 

Supertechnologie ausbauen sollte. Die letzten Jahre werde ich nun mit immer 

differenzierter ekelhafte Erlebnisse erzeugenden Apparaturen beschossen. Dort ist das 

Verhindern, dass ich Pinkeln kann unter der Wahrnehmungsschwelle, und ich werde an 

meiner Selbstbefriedigung gehindert.

Ich habe dann Schwierigkeiten die Tatsachen zu benennen und sinnvoll in einen 

Kontext zu stellen. Ich bin schrecklich gefoltert worden, viele hunderte Tage bis zur 

Erschöpfung, seelisch und körperlich.

Ich wurde jahrelang auf der Straße mit die Orientierung störenden Elektroapplikationen 

gefoltert, dabei wird tausendfach unter schweren Qualen suggeriert, andere Personen 

seien in Gefahr, dort insbesondere zu nennen, die Kinder anderer Personen seien in 

Gefahr. Dazu wird ein Kraftfeld geleuchtet und kunstvoll hergestellt, dass man das 

Gefühl hat, andere sind in Gefahr, wenn man sich frei bewegt oder überhaupt bewegt.

Ich wurde viele Monate in diesen Jahren stundenlang am Anus mit Elektroschocks 

gequält. Das ist besonders hervorzuheben, weil beim Anrufen der Hamburgischen 

Bürgerschaft auch ein Foto von meinem an einem Tag von der „Rathauswache“, wie 

sich die Angreifer wohl nannten, blutig geschossen wurde, was ich auch belegt habe.

Auf der Straße wird Passanten und Passantinnen ins Gesicht geschossen, so dass diese 

mich nicht angucken. Das ist ganz schön belastend und man fragt sich, was das für 

Leute sind.

Zuletzt kam ein Angreiferteam und nahm sich meinen Fuß vor. Dieser wird wie zu einer 

Achillesferse geformt durch stundenlange „Mehrfrequenz-Folter“ bei der man sich 

ungefähr fühlt, als müsse man als 12-Jähriger zwischen den Großeltern im Bett 

schlafen, das nur als Schmerzen.

Weitere Perspektiven auf die „Elektroschock-Waffe“ 

und eine „medizinische Rettungsdrohne“

Ich wurde acht Jahre lang schrecklich gefoltert, zuletzt konnten wir hier in Hamburg ein 

bisschen meinen Kopf aus der Schlinge ziehen, dennoch will ich auch andere 

Perspektiven als den Verstoß im Persönlichen gegen Menschenwürde, Grundrechte, 

Folterverbot usw. aufzeigen.

19

paket_8 22



Wie selbst bei der Konfrontation mit der Elektrowaffe entwickelt, kann man technische 

Maßstäbe entwickeln, mit denen der Missbrauch der Elektrowaffentechnologie 

eingeschränkt werden kann. Sie wiedersprechen Theorien vom „Wild-West 

Elektroschießeisen“.

Technische Maßstäbe, um den Missbrauch von Elektrowaffen einzuschränken wären bei 

Aufstellen eines Gesellschaftsplans zur medizinischen Rettungsdrohne, dass solche und 

andere Geräte, zu berücksichtigen besondere Anforderungen an Polizeiwerkzeug in der 

Elektrowaffe:

• einer technisch komplexen Elektroapparatur zum Erkennen der Vitalfunktionen, 

zum möglichen Stoppen von Blutungen, dem Ersatz des Difillibrierens, bis hin 

zu Anwendungen, mit Elektroschocks die Lage eines Unfallopfers zu 

begünstigen, zu wärmen oder zu kühlen, wären in der Programmierung die 

Möglichkeiten zum Missbrauch einzuschränken. Es braucht nicht einfach eine 

Funktion, mit der ein dann: Opfer, im Intimbereich gequält wird und man kann 

das technisch bei der Entwicklung verhindern.

• Ein solches Gerät würde wohl am Besten ab Werk verschlossen und bei falscher 

Anwendung beim Öffnen kaputt gehen.

• Ein solches Gerät würde wenn es eingeschaltet ist per Funk Logdateien für jede 

Art der Anwendung versenden.

• Und man würde bei einem solchen Gerät für jede Anwendung eine Kommission 

befragen, welche die Anwendung mehrstimmig freigeben müsste, um 

Missbrauch einzuschränken.

Nutzen und Nachteile von Geheimhaltung der 

Elektrowaffen-Technologie

Der Beschwerdeführer wird versuchen Gesichtspunkte um das Für und Wider des 

Umgangs mit der Schreckenstechnologie zu finden.

Zunächst ist das Feld der Elektroschock-Angreifer wie ich es erlebt habt latent 

neonazistisch, weitgehend frauenfeindlich, irre, herrschsüchtig, vollkommen abgedreht 

was moral in der Hierarchie und einen kultivierten Umgang miteinander betrifft und 

bildungsuninteressiert zu nennen. Ich wurde auf schrecklichste Weisen gefoltert. Es 
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wurde in den letzten ca. drei Jahren klar angesprochen, dass es sich dabei um 

Strafvereitelung, das Verdecken von Fehlermittlungen, Karrieresucht gegenüber 

Andersdenkenden, das Aufbauen einer Verschwörung zur Unterdrückung anderer 

Meinungen um die Geheimhaltung der Elektrowaffe und anderer niederer Betriebe 

handelte. Dennoch wurde ich immer weiter gefoltert. Wie ich reichlich nachweisen 

kann, habe ich dabei Hilfe bei Behörden und anderen Institutionen gesucht.

Wem nützt eine Geheimhaltung einer Elektrowaffe, mit welcher durch 

Wände geguckt und geschossen werden kann

Der Beschwerdeführer ruft das Gericht an, in der etwas undurchsichtigen Frage, wem 

eigentlich eine Geheimhaltung der Elektrowaffe nützt, wenn die Polizei damit durch 

Wände sehen und Verbrechen bekämpfen kann.
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FELIX K. LONGOLIUS 

Felix K. Longolius · Brandestr 24 · 30519 Hannover 

Bundesgerichtshof 
D-76125 Karlsruhe 

BRANDESTR 24 
30519 HANNOVER 

Telefon 
Telefax 
E-Mail: 

0176 50 835 135 
040 609 40 3679 
felix_longolius@t-cup.tv 

Eingegangen 

···16. MAI 2013 

Dr. Geisler 
Rechtsanwalt bairn Bur.~~rlchtshof 

Hannover, den 17. Januar 2013 

Betrifft: Antrag auf Prozesskostenhilfe 

Sehr geehrte Darnen und Herren, 

anbei sende ich einen Antrag auf Prozesskostenhilfe beim BGH. 

Bitte beachten Sie, dass sich zum 1. Februar meine Adresse andert. 
Meine Adresse ab 1. Februar lautet: 

Brahmsallee 41 
20144 Hamburg 

Mit freundlichen GrUBen, 

Felix K. Longolius 

Anlage: 
- Erklarung Uber die personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 

(2 Seiten) 
BegrUndung des Antrags 

- Anlagen 
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Begrundung rneines Antrags auf Prozesskostenhilfe 

1 Gegenstand: 

Mit Beschluss vom 25. 11 . 2010 stellt mich das Amtsgericht Hamburg 
durch den Richter am Amtsgericht Rothe gegen meinen erklarten Willen 
unter gesetzliche Betreuung (in allen Aufgabenbereichen; ohne 
Einwilligungsvorbehalt). Mit Beschluss vom 15. 12. 2010 durch die 
Richter am Landgericht Cors-Arndt, Soyka und Ruholl unter Leitung des 
Richters am Landgericht Ruholl wird die Beschwerde gegen den 
Betreuungsbeschluss abgewiesen. 

2 PKH-Antrag vom 1. 5. 2011: 

Mit Antrag vom 1.5.2011 stellte ich zum Aktenzeichen 109 XVII L 
38726 des Amtsgericht Hamburg PKH-Antrag beirn Bundesgerichtshof. Die 
Abweis-Begrlindung des XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
(Anlage 1) interpretiert den Gegenstand rneines Antrags nicht 
hinreichend, weshalb ich rnir eine Neubeurteilung der Aktenlage durch 
den Bundesgerichtshof unter Berlicksichtigung des folgenden, 
insbesondere der neuen Beweisflihrung, erwarte. 

3 Klaginteresse: 

Das Betreuungsverfahren war bereits mit der vorgefallenen 
Betreuungsanregung fehlgeleitet und im weiteren Verlauf <lurch 

Rechtsbeugung 

gekennzeichnet. Hier strebe ich die Rehabilitation von der 
Betreuungswlirdigkeit an, sowie richterliche Anerkennung, dass mir die 
beteiligten Richter durch den Charakter des Betreuungsverfahrens 
schweren seelisch-gesundheitlichen Schaden zugefligt haben. 

Des Weiteren mochte ich meiner Sorge urn die rechtliche Situation irn 
Betreuungsrecht nachkomrnen. 
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4 Beweisflihrung: 

1. Verfahrensfehler 
2. Verunglimpfung in Anhorungsvermerken 
3. Fehlendes Gutachten 

In dem Betreuungsverfahren haben die beteiligten Richter Rothe und 
Ruholl meine sachdienlichen, Verfahrensinhalte richtigstellenden 
Eingaben in keinster Weise gewlirdigt, mutmafllich auch unterschlagen. 

In den Anhorungsvermerken wurde ich verunglimpft und die Sachlage 
wurde auch in den BeschlUssen wider besseren Wissens falsch 
dargestellt. 

Das medizinisch-psychiatrische Gutachten wurde nicht eingeholt. 

4.1 Verfahrensfehler 

1. Nicht berUcksichtigter, moglicherweise unterschlagener, 
Widerspruch gegen Betreuungsverfahren 

2. Fehler der Aktenlage 

4.1.1 Nicht berlicksichtigter, moglicherweise unterschlagener, 
Widerspruch gegen Betreuungsverfahren 

Mit Schreiben vom 20. 10. 2010 bittet mich d.as Amtsgericht um 
Stellungnahme zu einer Betreuungsanregung flir meine Person. 

Beweis: Schreiben vom 20. 10. 2010 als Anlage 2 

Mein Widerspruch zur Einleitung eines Betreuungsverfahrens wird nicht 
in die Akte aufgenommen, obwohl er nachweisbar vorgelegen hat. Das 
Amtsgericht wlirdigt weder meinen Widerspruch zum Betreuungsverfahren, 
noch wird gewlirdigt, dass ich nach Aktenlage nicht widersprochen 
hatte. Es ware zu wlirdigen gewesen, dass die Betreuungsanregung 
gravierende Unwahrheiten liber die sozial-psychologische Situation und 
den gesundheitlichen Verlauf enthalt und dass ich als Betroffener mit 
dem Experten nicht einverstanden bin. 

Beweis: - Widerspruch zur Betreuungsanregung vom 1. 11. 2010 als 
Anlage 3 
- Die Akte des Verfahrens (u. a. die Nummerierung des 
Widerspruchs wie weiter unten beschrieben) 
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4.1.2 Pehler der Aktenlage 

Die Akte ist an flir die Entscheidung wichtigen Stellen fehlerhaft. 
Korrekturen durch mich als Betroffenem wurden in keinem Fall 
berlicksichtigt. Wenn ich in diesen Tagen paranoides Verhalten an den 
Tag gelegt haben soll, so liesse sich dies auch durch die Entwicklung 
des Verfahrens begrUnden. 

Im weiteren Verlauf fiel negativ eine Vorermittlung von Herrn zu 
Solms auf. 

Beweis: - Vorermittlung mit Schreiben vom 6. 11. 2010 als Anlage 4 

---- ---1D+J:'h·es-es Schre±ben-wurde mir ersl nach dem Belreuu11gsbeschluss vom 
25. 11. 2010 bekannt, wodurch ich es erst in der Beschwerde zu 
selbigem Beschluss richtigstellen konnte. 

Die Vorermittlung enthalt inhaltliche Pehler. Es ist mir immer ein 
Anliegen gewesen, inhaltliche Pehler in der Akte zu korrigieren und 
dies ist es nach wie vor. Doch insbesondere hat mich der Vorermittler 
nicht personlich gesprochen. Er hat es auch nur einmal versucht, 
obwohl meine Telefonnummer und Mailadresse bekannt waren. 

Auf Grund von bestenfalls "genervten" Verwandten schreibt Herr zu 
Solms eine Betreuungsempfehlung, die zu einem von drei Beweismitteln 
flir die Betreuungseinrichtung wurde. Das Gericht hat die erkennbar 
nur bedingt gehaltvolle Betreuungsempfehlung uneingeschrankt 
gewUrdigt. Das darf nicht Recht sein. 

4.2 Verunglimpfung in Anhorungsvermerken 

De~ Richter am Amtsgericht Rothe stellt mein Verhalten und meine 
Aussagen bei der Anhorung vom 25. 11. 2010 in herabwUrdigender Weise 
verfalschend dar. 

Beweis: Beschluss vom 25. 11. 2010 als Anlage 5 

"Die Aktendatenlage sei aber fehlerbehaftet." - Hier erinnere ich als 
Beteiligter keinen Wortlaut, doch wies ich auf Pehler der 
Betreuungsanregung hin. Warum dies ausschliefllich zu diesem Vermerk 
als mein Zitat fUhrt, ist mir nicht nachvollziehbar. 

"(Zu Herrn Haberstroh:) Die Expertise sei furchtbar Uberschritten." -
Ich sagte dem Richter, dass Herr Haberstroh den ich 2003 bis 2006 als 
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gesetzlichen Betreuer hatte, zu viele Kompetenzen flir einen einfachen 
Obdachlosen hat. Dies kann der Richter unmoglich falsch verstanden, 
noch falsch notiert haben. 

"(Auf Nachfrage, ob er Stimmen hare:) Das lege jetzt nicht vor. Er 
konne es nicht formulieren." - Auch dies kann der im Gesprach 
interessiert wirkende Richter unmoglich falsch verstanden haben. Er 
muss es vorsatzlich falsch wiedergegeben haben. So fragte mich der 
Richter, ob ich Stimmen hore. Ich antwortete (fast im Wortlaut): "Der 
Begriff des Stimmen horens ist irreleitend. Wenn, dann nimmt man 
Gedanken wahr, deren Ursprung man auflerhalb von sich vermutet. Wenn 
ich das haufiger gefragt werden wUrde, konnte ich es besser 
formulieren." 

"Wenner (ein Freund, der mich bei sich wohnen liess, Anm. von mir) 
[wieder-] komme, dann sei der Plan, auf der Terrasse ein Zelt zu 
bewohnen." - Diese Aussage ist nicht getroffen worden und entsprache 
nicht der Wahrheit. Nachbarn der Freundeswohnung beschwerten sich bei 
Gericht Uber meine Mabel auf der Terrasse und dachten ich wlirde dort 
einziehen wollen. Hier konnte der Richter das GerUcht aufgeschnappt 
haben. 

In der Tat hatte ich einen Rucksack dabei, auf den ich den Richter 
nach der Anhorung hinwies. Ich sagte ihm, ich wollte aus der Anharung 
au£ mein Internetradio streamen, doch gab es Probleme mit dem Tari£. 
Auch dies kann der Richter nicht falsch verstanden haben. 

"Ich habe dem Betroffenen angeklindigt, dass ich Herrn Haberstroh 
erneut zum zunachst vorlaufigen - Betreuer bestellen werde." - Dies 
hat der Richter nicht angeklindigt. Ich ware in dem Moment nach dem 
nach meinem Eindruck freundlich-interessiert verlaufenem Gesprach 
auch Uberrascht gewesen. 

4.3 Fehlendes Gutachten 

Das Verfahren wurde am 12. 10. 2010 angeregt, also Uber sechs Wochen 
vor Aussprache der Betreuung. Es gab ausreichend Gelegenheit ein 
medizinisch-psychiatrisches Gutachten zu erstellen. Dass dies nicht 
erledigt wurde ist nach meiner Auffassung der Rechtslage 
Rechtsbeugung. 
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5. Das Beschwerdeverfahren beim Landgericht Hamburg als FortfUhrung 
der Rechtsbeugung 

Nach Einlegen der Beschwerde gegen den Beschluss des Arntsgerichts 

Beweis: - Beschwerde gegen Beschluss des Arntsgerichts vom 29. 11. 
2010 als Anlage 6 

nahm ich Einsicht in die Akte beim Landgericht. Hier fand ich ein mir 
nicht vorliegendes SchriftstUck, in welchem geschrieben stand, das 
Landgericht habe Uber eine "Erweiterung der Betreuung" zu 
entscheiden. 

---- --+Q-ttb.,,..wohl mir die Pro11okation durchaus klar war, korrigierte ich die 
Aktenlage. 

Beweis: - Schreiben vom 10. 12. 2010 an LG Hamburg als Anlage 7 
und in Anlage 8 als Abschrift 

Auch diese Korrektur wurde in keiner Weise vom Gericht gewUrdigt. zu 
diesem Zeitpunkt war mein Widerspruch zur Betreuungsanregung (s.o.) 
in der Akte aufgetaucht. Auch dies ohne Wlirdigung des damit 
verbundenen Verfahrensfehlers. 

Es folgt eine Anhorung zur Beschwerde gegen den Beschluss vom 25. 11. 
2010. Im damit verbundenen Anhorungsvermerk werde ich wieder im Sinne 
der Beschllisse verfalschend dargestellt. 

Beweis: - Beschluss vom 15. 12. 2010 als Anlage 9 

"er "wohne ... im Grunde ... " " seit zwei Jahren schon ... ", 
brachte aber diesen Satz nicht sinnvoll zu Ende." - Dazu: Die Angabe 
"zwei Jahre" hat keine sinnvolle Bedeutung im Zusarnrnenhang mit der 
Wohnsituation. Ohne hier den Wortlaut zu erinnern, kann ich nur 
festhalten, dass ich seit flinf Jahren in der vorigen Wohnung wohnte 
und seit zwei Jahren in Vollzeit beim Spiegel arbeitete. 

"er habe verschiedene Dinge ("Markierungen") ausgeklarnrnert" - hier 
erinnere ich meine Aussage. Meine Wortwahl war vielleicht etwas 
gestelzt. Ich sprach von gesellschaftlichen Konventionen, welche im 
sozialen Zusarnrnenleben Regeln markieren. Offenbar konnte der Richter 
die Aussagen nicht hinreichend notieren. 

"er sei regelmaflig zum Arzt gegangen, "alle flinf, nein alle 
flinfeinhalb oder doch ... vier ... Wochen ... mal eben rechnen 
... egal ... "" - Eine BegrUndung diese interessante Information 
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derart darzustellen sehe ich nicht. 

"Jetzt wird deutlich, dass ein zielfUhrendes Gesprach mit dem 
zunehmend angespannt und nerves wirkenden Betroffenen keinen Sinn 
mehr ergibt und die Anhorung wird um 12 Uhr beendet." - Im Gegenteil. 
Ich fragte den Richter nach meinen Rechtsmitteln und es entwickelte 
sich ein Gesprach zwischen Richter Ruholl, Herrn Haberstroh und mir 
Uber meine Moglichkeiten in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof gegen 
den Beschluss vorzugehen, wenn ich doch betreut bin. 

"Im Anschluss fUhre ich ein kurzes Gesprach mit dem Betreuer, der 
ankUndigt, umgehend einen Antrag auf geschlossene Unterbringung 
stellen zu wollen." - Nach meinem Eindruck warder Betreuer nach dem 
Gesprach interessiert, warum mich der Richter so herablassend 
behandelte. Offenbar hat ihn der Richter versucht zu Uberreden Antrag 
auf geschlossene Unterbringung zu stellen. 

Des Weiteren begrlindet sich der Beschluss des Landgericht in weiten 
Teilen auf Falschinformationen, welche ich bereits richtiggestellt 
hatte. 

"er sei arbeitslos und habe vor vier Monaten seine medikamentose 
Therapie abgebrochen. Der Betroffene leide seit drei Jahren an 
einer paranoiden Schizophrenie" - Das ist Unsinn und das Gericht 
wusste dies nachweisbar aus meinen Aktenkundigen Schreiben. Die 
medikamentose Therapie wurde nicht abgebrochen sondern arztlich 
begleitet und unterstUtzt ausgeschlichen. Auflerdem war dies zu diesem 
Zeitpunkt schon Uber neun Monate her. Die "letzten drei Jahre" war 
ich gewiss nicht paranoid Schizophren. Bis Juli 2010 arbeitete ich in 
Vollzeit beim Spiegel-Verlag in der EDV. 

"Es sei anzunehmen, dass der Betroffene sich in einer akut 
psychotischen Phase befinde." - fUr diese Annahme hatte auch das 
Landgericht ein medizinisch-psychiatrisches Gutachten zum Beleg 
einholen mlissen. 

Auch das Landgericht bezieht sich auf udas arztliche Zeugnis vom 12 . 
10. 2010", welches nachweisbar falsch ist. 

Nach Auffassung des Antragstellers ware auflerdem eine Anhorung durch 
die besetzte Kammer durchaus angebracht gewesen. 

Felix Longolius 
Hannover, 16. 1. 2013 
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Felix Longolius
Personalausweis: 132852011
Address : deregistered
Phone (Voicemail): 040/60940367
E-Mail: felix_longolius @interlectual.org

Simple Explanationofmy usage ofkey-words:
When I, Felix Longolius - D-1328520 11, state possibilities , I mean possibilities . That means each one
stated seems possible to me without a logic interaction between the possibilities.If oneof the
possib ilities is correct according to a communincated persons appraisal , an acknowledgement about
which possibility it is, is appreciated.If the possibilities are to be supplemented with the possibility timt
is correct according to a communincated persons appraisal, an acknowledgement about the supplement
is appreciated. When I, Felix Longolius - D-1328520 11, state something sensed (heared, seen, touched ,
smelled) it means colloquial spoken 'I am sure ..'. When I, Felix Longolius - D-1328520 11, state a
possibility ofhaving sensed something, I usually give a gradual certainity.

Amtsgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

Postfach 30 01 21
20348 Hamburg
Fax 42843 - 2750

Geschäftsnummer 109 XVII L 38726
Betreuungsverfahren Felix Konstantin Longolius, geb. Am 16.07.1980

Dear Madam or Sir,

the proposalof care procedures (Betreuungsverfahren* *) by Obermedizinalrat Dr. Moskalez came to
my knowledge today. I clearly veto (widersprechen *) any further steps into this after reading my
statement but reverting or correcting any data that might state I am not able to organize my health care
or sociallife .

I am quite sure, Obermedizinalrat Dr. Moskalev had signs, he would have to appraise a 'psychotic
person who is normal' . He didn't twinkle when he stated after little communication I had formal thought
disorders waking me up visit ing me without announcement. I'd like you to take care in imagining this
incident, taking me as a coequal person for given . In short: Obermedizinalrat Dr. Moskalev having to
accept life-long serious inconsistencies to be able to help people with psychological problems is a weil
known stateof mind for me, but for the following reasons I cannot accept hirn in the positionof a
judical expert.

His proposalof care procedures is abusively bad researched, for the psychiatrist having guid ed my
convalescence and me. The data he states as facts in the second paragraphof his propos al are the
outcome of phantasy.

That Nikolai Longolius gave the following information (third paragraph) is credible. I am uncertainif
you have access to the facts . Nikolai Longolius obviously doesn't.
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Felix Longolius
Notiz
Ich schreibe in Englisch da ich finde man sollte dies bei Gericht können. Außerdem schreibe ich Englisch weil ich davon ausgehe (heute würde ich sagen: hoffe) dadurch Übersetzungskosten zu sparen.

Felix Longolius
Hervorheben
Ich wollte verstanden werden ..



I told Obermedizinalrat Dr. Moskalev, that Nikolai Longolius is coming to the conclusion 'one is
changing the sideofstreet when I (Felix Longolius) come across' by seeing me in a webcarn­
communicactionof horrible quality.Though Obermedizinalrat Dr. Moskalev disagreed strongly in this
point, he takes Nikolai Longolius as a person to appraise my condition. That is misleading.

Obermedizinalrat Dr. Moskalev tried to provoke me afterI sensed a raised voice in someof my words
and told hirn I have no reason to become aggresive , asking hirn for the reason to tell me I had formal
thought disorder. He said thatI really had no reason to become aggressive without giving the asked
reason .

Altogether I enjoyed the conversation with Obermedizinalrat Dr. Moskalev in whichI also told hirn I
would get myself informed about possible solutions to stay alive by state-run organizationsif duties as
food and accomodation are not available on a personal basisif I don't use money and that I had
problems in something like 'giving a person 20 something and the person does it one time and when I
give 30 something the person does it one and a halftimes'.

Summary and outlook: I veto the procedureof care. In planing to applyfor apostal address with the
Bezirksamt Hamburg Mitte on tuesday,Nov 2nd

, late noon, I hereby ask you to check if there is any
interfering data to such an apply.

rk
Felix Longolius i

Hamburg , November I", 2010

* dict.leo.org (Nov l", 2010)
**translate.google .com (Novl", 2010)
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Herr
Felix Longo lius

Ihre Rechnung (GMX ProMail) im Detail

Abrechnungszeitpun kt : 05.11.2010

FAX

Rechnungsdatum
Buchungskundennummer
Vertragsnummer
Rechnungsnummer

Seite 2 von 2

06.11.2010
6961735
4569909

329601816

Datum Uhrzeit
,14.10-,2010 . 17:35:10
15.10.2010 08:50:31."... -0. .
02.11.2010 " 01:12:22

Verbrauch
2 S.
1 S.

2 S.

Tarif
Faxversand (Fl)
Faxversand Zonel (F1)

Zonel (F1)

Netto
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Felix Longolius
Hervorheben
Dieses obige Fax wurde am Amtsgericht nicht in die Akte aufgenommen. Nachdem ich nachweisen konnte es gesendet zu haben tauchte es beim Landgericht kommentarlos in der Akte auf.



/ .  
Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Altona 

Betreuungsstelle A ltonaJEimsbüttel ,Eschelsweg 27 1.2767 Hamburg Fachamt Hilfen nach dem Betreuungsgesetz 
Belreuungsslelle Allona/Eimsbültel  \,  

Amtsgericht Hamburg __   Eschelsweg 27  
D - 22767 Hamburg  

Abt. 109  a.flQef\ a \ '1 'J\\t Telefon 040 - 4 28 11 • 1943 Zentrale - 1790 
\\\geg \J \\"\/.. Telefax 040 - 4 28 11 - 1799 

  \)  Ansprechpartne: zu Solms 
Zimmer 5 

1.1 I. '"'U   0\\,\\\ .11':'.. .".. E-Mail Niels.zuSolms@allona .hamburg.de 
 .. - . 

6. November 2010\    . 
I.;....•­

 Lon.160780/zuS 

Betreuungsverfahren Felix Konstantin Longolius 
geb . 16 .07.1980 

 BjJ 
/
/-\ lJkzur Zeit aufhältlich 

Tresckowstr. 5, 22147 Hamburg bei Kamil Wolak (Tel. 43272787) ;1.;1/1. 
Tel.: 017642021806 

Geschäfts.Nr.: 109 XVII L 38726 

Ihre Bitte um Vorermittlung, hier eingegangen am 2.11 .2010 

Queilen: 

Telefonat mit dem Bruder Nicolas Longolius I mob. 01704777477 
Telefonat mit der Tante Susanne Bargfeld , tel. 420 78 38 
Telefonat mit dem Onkel Gert Schäfer mob. 0177 273 43 62 
Hausbesuch 5.11 .10 (ohne Erfolg) -
Vorgeschichte: 

Auf den Inhalt der Gerichtsakte insbesondere unsere Stellungnahme vom 4.11.2003 (BI 5) , die 
fachärztlichen Gutachten vom 11.11.2003 und 25.09.2006 (BI. 8, BI99), die Berichte des Be­
treuers und die Anregung des UKEs (BI1) wird verwiesen. 

Aktuelle Situation: 

Durch diverse Telefonate der Verwandtschaft wurde bekannt , dass Herr I,..ongolius vor kurzem 
seine Wohnung verlassen hat, nachdem der Vermieter wegen Mietrückständen mit einer Kündi­
gung drohte . Er ist daraufhin in eine Wohnung unter o.a. Adresse gezogen . Außerdem hat Herr 
L. seine Tätigkeit aufgegeben , trotz verschiedener Bemühungen des Arbeitsgebers. Diese Ent­
scheidungen liefen parallel mit dem Abbruch der Medikamenteneinnahme und dem Kontakt zu 
einem Facharzt. 
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Felix Longolius
Notiz
Siehe auch das hierauf folgende Dokument (101129_FL_an_AG_HH_Widerspruch_Beschwerde_zu_Beschluss_v_101125) mit Richtigstellungen .
Nur weitere Richtigstellungen sind hier kommentiert.

Felix Longolius
Hervorheben
Es gab zu diesem Zeitpunkt keine gesetzliche Betreuung.

Felix Longolius
Hervorheben
Die Verwandten müssen den terrorisiert haben weil sie meinen Lebenswandel nicht verstanden.

Felix Longolius
Hervorheben
Der Vermieter hat mir per Gerichtsvollzieherin die Kündigung zustellen lassen nach zwei Monaten Mietverzug.

Felix Longolius
Hervorheben
siehe 101129_FL_an_AG_HH_Widerspruch_Beschwerde_zu_Beschluss_v_101125

Felix Longolius
Hervorheben

Felix Longolius
Hervorheben
Kein Abbruch, sondern ärztlich begleitet und unterstützt ausgeschlichen.
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Diverse Versuche der Einflussnahme der Verwandten schlugen fehl. 

Gesundheit 

Aus der fachärztlichen Stellungnahme des Sozialpsychiatrischen Dienstes und den Berichten 
der Verwandten geht eine eindeutige Verschlechterung des Gesundheitszustandes hervor. 
Alles weist daraufhin, dass sein akutpsychotischen Erleben sein gesamtes Handel und Tun be­
stimmt. Inwieweit von einer in der Vergangenheit mehrfach erwähnten akuten Suizidalität ge­
sprochen werden kann,bleibt unklar, ist aber nicht auszuschließen. 

Finanzen 

Die Mietrückstände und die Aufgabe seiner beruflichen Tätigkeit weisen auf diverse Unklarhei­
ten im vermögensrechtlichen Bereich hin. Inwieweit Herr Longolius Ansprüche gegenüber Drit­
ten zur Erhalt seines Lebensunterhalts wahrnimmt, ist von hieraus nicht bekannt. Es ist aller­
dings mit Hinweis auf die Vorgeschichte und den Akutphasen davon auszugehen, dass keiner­
lei Bemühungen krankheitsbedingt in dieser Hinsicht von dem Betroffenen in_die Wege geleitet 

 _ . 

Wohnung 

Herr Longolius lebt vorübergehend in o.a. Wohnung , die er nach Rückkehr des Inhabers / 
Hautmieters wieder verlassen muss. Es droht somit die Wohnungslosigkeit. 

Bewertung und Prognose: 

Leider konnte mit Herrn Longolius kein persönlicher Kontakt aufgenommen werden. Ich werde 
in der kommenden Woche nochmals Versuche der Kontaktaufnahme starten und gbf. ergän­
zend berichten . 

Gleichwohl weist alles daraufhin , dass Herr Longolius sich wiederum in einer gefährlichen akut­
psychotischen Phase befindet, aus der er ohne Hilfestellung und eigener Initiative sich nicht 
helfen kann. Nach übereinstimmender Meinung aller Beteiligten führt sein akutpsychotisches 
Erleben zu einem völlig wirklichkeitsentfernten Verhalten mit einem erheblichen Bedrohungspo­
tenzial für sich selbst. . 

Die Voraussetzungen nach § 1896 Abs . 1 sind meirier Meinung nach gegeben . Ob die Zustim­
mung für die Einr ichtung einer Betreuung gegeben würde bleibt unklar . Auf Grund des Krank­
heitszustandes wird allerdings die Einrichtung einer Betrauung auch gegen den Willen des Be­
troffenen vorgeschlagen. 

Zusammenfassenden Beurteilung: 

Aus o.g. Gründen ist es dringend erforderlich zunächst eine Betreuung mit den Aufgabenkrei­
sen 

Vermögensangelegenheiten 
Gesundheitsfürsorge 
Aufenthaltsbestimmungsrecht zum Zwecke der Heilmaßnahmen 
Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden 
Wohnungsangelegenheiten 

einzurichten . 
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Felix Longolius
Hervorheben
Die haben genervt.

Felix Longolius
Hervorheben
Also: Wenn eine Psychose nur im Kopf stattfindet, dann habe ich mein Leben bestimmt. Ich habe an einer Internetplattform für Hilfsorganisationen, Journalisten und Sicherheitsdiensten gearbeitet. So what.

Felix Longolius
Hervorheben
Gab es nicht.

Felix Longolius
Hervorheben

Felix Longolius
Hervorheben
Es gab offenbar keine weiteren Versuche.

Felix Longolius
Hervorheben
Das heisst, der Betreuer darf die Polizei beauftragen mich ins Krankenhaus zu bringen.
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Betreuervorsch lag: 

Der frühere Betreuer 

Uwe Haberstroh  
geb. 23.04.1963  

Walter-Kunze-str. 14  
22765 Hamburg  

Tel. 383799  

ist bereit und geeignet die Betreuung zu übernehmen. 

der Angeiegenheit wird h-ingewiesen . 

 I 
I j
I' J 

 \, t 

 

101106_BetrStelle_Altona_an_AG_Hamburg_Vorermittlung 131



Amtsgericht Hamburg 

Amtsgericht Hamburg Abt. 109 Postfach 30 01 21 20348 Hamburg 

Herrn 
Felix Longolius 
bei Kamil Wolak 
Tresckowstraße 5 
22147 Hamburg 

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg  
Postanschr ift: Postfach 30 01 21,20348 Hamburg  

Geschäftszeiten:  
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr  

Telefon (040) 428 28-0 (Vermittlung)  

Kurzmitteilunq 
Geschäfts-Nr. (bei allen Schreiben angeben) 

109 XVII L 38726 
Abteilung 

109 
Gesch.Stelie 
Zimmer 
A 158 

Telefon 
42843 - 3470 

Fax 
42843 - 2 750 

Datum 
26.11.2010 

Betreuungsverfahren 
Felix Konstantin Longolius, geb. am 16.07.1980 

Ihr Zeichen / Ihr Schreiben 

Sehr geehrter Herr Longolius,  

Sie erhalten anbei den Beschluss sowie den Vermerk vom 25.11.2010 zur Kenntn isnahme.  

Mit freundlichem Gruß  

  
Justizobersekret ..  
aufgrund Verfügung des Richters Rothe vom 25.11 .2010.  
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/'  
SiEVEKINGPLATZ 1,20355 HamburgAmtsgericht Hamburg 
Postanschrift: Postfach 30 01 21 , 20348 Hamburg 
Geschäftsze iten: Mo., Di., Da. und Fr. von 9 - 13 Uhr 
MITTWOCHS KEINE SPRECHZEITEN 
Telefon (040) 428 28-0 (Vermittlung) 

Amtsgericht Hamburg Postfach 30 01 21 20348 Hamburg 

Geschäftsstelle Telefon Fax DatumGeschäfts-Nr. (bei allen Schreiben angeben) 

Raum A 158 42843-3470 42843-2750 25.11.2010 109 XVII L 38726 

Beschluss 
zur vorläufigen Betreuerbestellung 

In dem Betreuungsverfahren 

Felix Konstantin Longolius, Tresckowstraße 5 bei Kamil Wolak , 22147 Hamburg, 

- Betroffener ­
wird 

Herr 
Uwe Haberstroh 
Max-Brauer-Allee 40 
22765 Hamburg 

im Wege einstweiliger Anordnung vorläufig für sechs Monate zum Berufsbetreuer bestellt. 

Zum P\ufgabenkreis vv ird best immt : 

• Gesundhe itssorge 
• Aufenthaltsbestimmungsrecht im Rahmen der Gesundheitssorge 
• Vertretung gegenüber staatlichen Stellen 
• Vertretung gegenüber den Sozialvers icherungsträgern 
• Vermögenssorge 

Das Ger icht wird spätestens bis zum 24.05.2011 über eine Aufhebung oder Verlängerung 
der vorläufigen Betreuung beschließen oder in der Hauptsache entscheiden . Mit Ablauf der 
Frist verliert dieser Beschluss seine Rechtswirkung . 

Die Entscheidung ist sofort wirksam. 
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Gründe: 

Es ist erforderlich . für den Betroffenen (zunächst) einen vorläufigen Betreuer mit dem oben 
umschriebenen Aufgabenkreis zu bestellen , weil er aufgrund einer der in § 1896 Abs. 1 Satz 
1 BGB aufgeführten Krankheiten / Behinderungen - hier der hochgradige Verdacht, dass 
sich die psychische Verfassung des Betroffenen vor dem Hintergrund einer paranoiden 
Grunderkrankung unter nicht oder nicht ausreichender Medikation verschlechtert hat ­
offenkundig nicht in der Lage ist, diese Angelegenheiten selber zu besorgen. Dies folgt aus 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme , insbesondere aus 

• dem ärztlichen Zeugnis des Arztes Dr. Moskalez vom 12.10.2010, 
• dem Bericht der Betreuungsbehörde vom 05.11.2010, 
• der Anhörung des Betroffenen vom heutigen Tage. 

Die Voraussetzungen des § 300 Abs . 1 FamFG liegen vor. 

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht auf § 287 Abs. 2 FamFG. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig. Sie ist beim Amtsgericht 
Hamburg, Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg, Postanschrift: Postfach 30 01 21, 20348 Hamburg, 
binnen einer Frist von zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe einzulegen . Sie muss die 
Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde 
gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem 
Bevollmächtigten zu unterzeichnen . Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerdeschr ift 
oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle . Die Beschwerde soll begründet werden. Der bereits 
untergebrachte Betroffene kann die Beschwerde auch bei dem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk 
er untergebracht ist. 

Rothe 
Richter am Amtsgericht 
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Betroffenen habe ich heute in meinem Dienstzimmer zur jüngst angeregten 

Betreuungs(neu)einrichtung angehört. Der Betroffene machte vom äußeren Aspekt 

einen geordneten Eindruck. Im Gespräch zeigte er sich deutlich ungeordnet, 

denkgestört, fadenverlierend und angestrengt , war dabei aber stets um eine 

geordnete Fassade bemüht. Er führte einen Rucksack mit sich, der äußerlich mit 

einem Kopfhörer und einem Handy, i-Phone oder Smart-Phone versehen war. Der 

-Betroffene meinte dazu,   führe MiKrofone mit sich.-Auf Nachfrage , öb er das 

Gespräch aufzeichne , verneinte er. 

Zur Sache erklärte der Betroffene im Wesentlichen das Nachfolgende: Er habe 

Akteneinsicht genommen. Die Aktendatenlage sei aber fehlerbehaftet. (Zu Herrn 

Haberstroh:) Die Expertise sei furchtbar überschritten. (Auf Nachfrage, ob er 

Stimmen höre:) Das lege jetzt nicht vor. Er könne es nicht formulieren. (Auf weitere 

Nachfragen:) Die Wohnung sei gekündigt. Er habe den Schlüssel abgegeben. Er 

habe 60 Tage keine Miete gezahlt. Der Arbeitsvertrag sei aufgehoben worden. Ein 

Anwalt habe mehr herausqeholt .. . Arbeitslosengeld habe er nicht beantragt. Er 

optimiere seine Brotbackkünste und lebe kostengünstig . Der Rosenkohl werde 

eingebacken. Er halte sich jetzt in der Wohnung eines Freundes auf. Der sei noch 

nicht aus Polen zurück . Wenn er komme, dann sei der Plan, auf der Terrasse ein Zelt 

zu bewohnen. 

Ich habe dem Betroffenen angekündigt, dass ich Herrn Haberstroh erneut zum ­

zunächst vorläufigen - Betreuer bestellen werde. 

Rothe  

Richter am Amtsgericht  
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101210_FL_an_LG_Hamburg_Korrekturen_der_Aktenlage.
pdf ABSCHRIFT

- Seite 1 -

Felix Longolius
(Eingangsstempel Landgericht Hamburg ZK1 vom 10.12.2010, Anmerkung 
des Verfassers während der Abschrift)

An
Langericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

Betrifft: 301 T 670/10

Geehrter Richter Ruholl,
in diesem teilweise verwirrten Verfahren möchte ich nach Akteneinsicht
darauf hinweisen, dass S. 106 d. Akte: “Erweiterung der Betreuung” nicht
zutrifft. Es liegt die Entscheidung über eine Einrichtung vor. Die 
Gelegenheit dieses Schreibens nutzend, möchte ich auf drei unabhängige 
Eindrücke von Fehlentwicklungen hinweisen:

 - Das neue Verfahren läuft, genauer lief, beim Altsgericht unter der selben
Geschäftsnummer.

- Ausgelöst durch das rektaliche Luftmachen von "Sorgen" durch die
Aktenkundigen Personen sind Ämter beschädigt worden. Momentan weiß
ich nicht, wie ich dem an eben dieser Stelle entgegen wirken kann.

- Bei Durchsicht der neuen Akte fiel mir negativ die im letzten Verfahren,
genauer: in der letzten Betreuungssache, genutzte Formulierung: "Hilfe war 
bei [...] nötig". Diese Formulierung

- Seite 2 -

kann auf die ersten paar Monate sinnvoll angewendet werden. In der Folge
war Hilfe (gesetzl. Betreuer) nie nötig, sondern wurde von mir "in 
Anspruch" genommen. Etwa für das herausstechend entscheidende Bafög-
Verfahren war die Betreuung nicht relevant.
Ich erweitere um zwei Punkte:
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- Die momentane Rechtsgültigkeit der vom Amtsgericht ausgesprochenen
Betreuung ist mir nicht sicher feststellbar. Das Verfahren wurde am 12. 
Oktober angeregt, mithin über sechs Wochen vor Aussprache der 
Betreuung. Es wird offenbar allgemein nicht von Dringlichkeit 
ausgegangen. Ich würde mir wünschen, dass eine Aussetzung des 
Beschluss' durch meine Beschwerde möglich wurde und bitte darum, mich
unabhängig von der tatsächlichen Rechtsgültigkeit über diese zu 
informieren, sowie ggf. Herrn Haberstroh (Den Betreuuer, Anm. d. V. w. d.
Abschrift)

- Es gab keine Anfrage an mich, ob ich mit dem vorgeschlagenen Betreuer
für den Fall, meine Ablehnung der Betreuung wird als Symptom eingestuft,
einverstanden wäre.

Mit lockerem Verweis auf das Verhalten der Leute, die sich nicht zu helfen
wussten hoffe ich, das Gericht hätte bei Rücknahme der Betreuung kein
Problem, mir Geld (Aufwandsausgleich) zu geben, obwohl ich keins habe.

Mit freundlichen Grüssen,
Felix Longolius (Unterschrift, Anm. d. V. w. d. Abschrift)
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Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 

Zivilkammer 1  20355 Hamburg 
Telefon: 040/ 42843- 4657/-3928 
Telefax: 040/ 42843- 3887 
fristwahrendes Telefax: 
040/ 42843 4318 o. -19 

LG Hamburg 301 T 670/10 

Herrn \ Vor ax 
Felix Konstantin Longolius 
z. Zt. Kliniken Essen-Mitte 
Evang. Huyssens-Stiftung/Knappschaft 
GmbH 3iY -f P5 b' 
Henricistr . 92 
45136 Essen 

Geschäfts-Nr. Geschäftsstelle Durchwahl 
301 T 670/10 Raum: A215 42843­

4657/-3928 

In dem Betreuungsverfahren 

Felix Konstantin Longolius 

Sehr geehrter Herr Longolius, 

anbei wird Ihnen (wie heute telefonisch versprochen) eine Ausfertigung 
des Beschlusses vom 15.12.2010 sowie der Anhörungsvermerk vom 15.12.2010 
vorab per Telefax ü?ersandt. 

Das Original folgt per Post an die oben genannte Anschrift. 

tf(}f -Ilf 3(X CO 

Ihr Zeichen Datum 
30.12 .2010 
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Landgericht Hamburg 

zivilkammer 1 

301 T 670/10 

109 XVII L 38726 

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg 
Telefon: 040/ 42843- 4657/-3928 
Telefax: 040/ 42843- 3887 
fristwahrendes Telefax: 
040/ 42843- 4318/4319 
Konto für Vorschusszahlungen: 

, J u s t i zk a s s e Hamburg 
Dt. Bundesbank BLZ: 200 000 00 
Konto: 200 015 01 
(Gz. der Sache bitte angeben) 

B E S C H L U S S 

In dem Betreuungsverfahren 

Felix Konstantin Longolius, geboren am 16.7.1980, 
c/o Kamil Wolak, Tresckowstraße 5, 20259 Hamburg 

- Betroffener ­

e Haberstroh, 
ax-Brauer-Allee 40, 22765 Hamburg 

hat das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 1 
durch die Ri chter 
Cors-Arndt, Soyka, Ruholl 

am 15.12.2010 beschlossen: 

I• 
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Die Beschwerde des Betroffenen vom 29.11.2010 gegen den 

Beschluss des Amtsgerichtes Hamburg vom 25.11.2010 wird 

zurückgewiesen. 
\ 

Gründe 

I. 

Der Betroffene leidet unter einer schizophrenen Psychose. Für ihn war von 

Dezember 2003 bis Dezember 2006 eine rechtliche Betreuung eingerichtet. Der 

Beteiligte war als Betreuer bestellt. Die Betreuung wurde nach einem Gutachten des 

Sachverständigen Dr. Fuchs aufgehoben. 

Unter dem 12.10.2010 regte das Gesundheitsamt beim Bezirksamt Eimsbüttel, Dr. 

Moskalez, an, '(erneut) eine Betreuung einzurichten . Die Wohnung des Betroffenen 

sei gekündigt worden, er sei arbeitslos und habe vor vier Monaten seine 

medikamentöse Therapie abgebrochen. Der Betroffene leide seit drei Jahren an 

einer paranoiden Schizophrenie und befinde sich in einer akuten Krankheitsphase, 

verfüge über keine Krankheitseinsicht und sei in der Krltikf ählqkelt gemindert. 

Unter dem 5.11.2010 nahm die Betreuungsstelle Stellung und regte an, die 

Betreuung einzurichten. Es sei anzunehmen, dass der Betroffene sich in einer akut 

psychotischen Phase befinde. Der Amtsrichter hörte den Betroffenen persönlich am 

25.11.2010 an. Auf den Anhörungsvermerk vom selben Tag wird Bezug genommen. 

Mit Beschluss vom selben Tag richtete das Amtsgericht im Wege der einstweiligen 

Anordnung eine rechtliche Betreuung für den Betroffenen ein in den Aufgabenkreisen 

Gesundheitssorge 

- Aufenthaltsbestimmungsrecht im Rahmen der Gesundheitssorge 

- Vertretung gegenüber staatlichen Stellen 

- Vertretung gegenüber den Sozialversicherungsträgern 

Vermögenssorge 101215_LG_Hamburg_Beschluss 149

Felix Longolius
Hervorheben
Nicht abgebrochen sondern ärztlich begleitet und unterstützt ausgeschlichen. Außerdem war dies zu diesem Zeitpunkt schon über ein halbes Jahr her.

Felix Longolius
Hervorheben
Das ist Unsinn und das Gericht wusste dies nachweisbar aus meinen Aktenkundigen Schreiben.

Felix Longolius
Hervorheben
Ich hatte gerade meine Wohnung aufgegeben und wollte ein neues Leben anfangen. Wenn das Betreuungsverfahren nur etwas mehr in die Verfahrenskorrektheit investiert hätte wäre es vermutlich nicht so weit gekommen wie es noch gekommen ist.
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Der Beteiligte wurde zum Betreuer bestellt. 

Hiergegen richtete der Betroffene seine Beschwerde vom 29.11.2010, der das 

Amtsgericht nicht abhalf. 

Der Betroffene wurde durch den beauftragten Richter der Kammer in Anwesenheit 

des Beteiligten persönlich angehört. Auf den Anhörungsvermerk vom selben Tag 

wird Bezug genommen. 

11. 

Die gemäß §§ 58 Abs. 1, 63 Abs. 2 Nr. 1, 64, 68 FamFG zulässige Beschwerde des 

Betroffenen ist unbegründet. 

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Amtsgericht für den Betroffenen 

eine Betreuung mit den vorgenannten Aufgabenkreisen eingerichtet. 

Gemäß § 1896 BGB bestellt das Amtsgericht für den Betroffenen einen Betreuer , 

wenn er u.a. auf Grund einer psychischen Krankheit seine Angelegenheiten ganz 

oder teilweise nicht besorgen kann. Ein Betreuer darf nicht gegen den freien Willen 

des Betroffenen (§ 1896 Abs. 1 a BGB) und nur für die Aufgabenkreise bestellt 

werden, in denen die Betreuung erforderlich ist (§ 1896 Abs. 2 S. 1 BGB). Gemäß § 

300 FamFG kann das Betreuungsgericht durch einstweilige Anordnung einen 

vorläufigen Betreuer bestellen, wenn dringende Gründe für die Ahnahme bestehen, 

dass die Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers gegeben sind und ein 

dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht. 

Vorliegend sind die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Betreuung im Wege 

der einstweiligen Anordnung erfüllt. 

Der Betroffene leidet an einer psychischen Erkrankung. Dies ergibt sich zuletzt aus 

dem ärztlichen Zeugnis vom 12.10.2010. Danach leidet der Betroffene unter einer 101215_LG_Hamburg_Beschluss 150

Felix Longolius
Hervorheben
Der Anhörungsvermerk ist eine Frechheit.

Felix Longolius
Hervorheben
Das Betreuungsurteil des Amtsgerichts kam über sechs Wochen nach Anregung. Ich war häufig bei Gericht und holte Post ab, so sie mir nicht ungefragt an die Wohnung des Freunds zugestellt wurde. Es gab reichlich Zeit ein Gutachten zu erstellen, welches für eine Betreuung gesetzlich vorgesehen ist.

Felix Longolius
Hervorheben
Das kaum Wahrheiten enthält dafür viele Fehler.
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paranoiden Schizophrenie und befindet sich in einer akuten Krankheitsphase. Diese 

Einschätzung hinsichtlich der Grunderkrankung deckt sich mit der Diagnose des 

Sachverständigen Dr. Fuchs vom 11.11.2003 und vom 25.9.2006, wobei der 

Gutachter in seinem letzteren Gutachten- zu dem Ergebnis kam, dass die 

schizophrene Psychose gut remittiert sei und eine gute Chance auf Stabilisierung 

bestehe . Die Diagnosen werden bestätigt durch das Verhalten des Betroffenen in 

dem persönlichen Anhörungstermin vom 15.12.2010 vor dem beauftragten Richter 

der Kammer . Der Betroffene verlor sich streckenweise in ungeordneten Gedanken, 

wirkte angespannt und nervös und ein geordnetes Gespräch mit ihm war kaum 

möglich. 

Aufgrund dieser Erkrankung ist der Betroffene nicht in der Lage, seine 

Angelegenheiten selbst zu besorgen. 

Dies ist in erster Linie und offensichtlich im Hinblick auf die Wohn- und 

Vermögenssituation der Fall. Der Betroffene wohnt nach eigenem Bekunden und 

nach Aktenlage bei einem Freund, wird dort - nach seinen Schilderungen in der 

persönlichen Anhörung vom 15.12.2010 - allerdings augenscheinl ich nur geduldet. 

Eine Ausweichmöglichkeit ist nicht ersichtlich und wurde vom Betroffenen nicht 

genannt. Finanzielle Mittel stehen dem Betroffenen nicht zur Verfügung, so dass akut 

die Obdachlosigkeit droht. Bereits diese Umstände rechtfertigen die Bestellung eines 

vorläufigen Betreuers in den Aufgabenkreisen Vertretung gegenüber staatlichen 

Stellen und den Sozialversicherungsträgern sowie Vermögenssorge. 

Es besteht insbesondere auch Handlungsbedarf im Rahmen der Gesundheitssorge. 

Der Betroffene ist nach Aktenlage und den Erkenntnissen aus der persönlichen 

Anhörung dringend behandlungsbedürftig. Eine Behandlung unter geschlossenen 

Bedingungen wurde vom Beteiligten nach der persönlichen Anhörung angekündigt 

und scheint nach dem vom Betroffenen hinterlassenen Eindruck auch erforderlich zu 

sein. Hieraus rechtfertigt sich der Aufgabenkreis des Aufenthaltsbestimmungsrechtes 

im Rahmen der Gesundheitssorge. 

Als einstweilige Anordnung gem. § 300 FamFG durfte die vorläufige Bestellung des 

Betreuers damit getroffen werden. Es bestand ein dringendes Bedürfnis für ein 

sofortiges Tätigwerden. Ein schriftliches Sachverständigengutachten zur Frage der 101215_LG_Hamburg_Beschluss 151

Felix Longolius
Hervorheben
Grunderkrankung hin oder her. Psychotisches erleben ist "erlernbar", das ist nicht monokausal ob man etwa ohne Medikamente eine Grunderkrankung aufweckt.

Felix Longolius
Hervorheben
Auch habe ich wegen der Verfahrensfehler im Betreuungsverfahren alle Bemühungen eingestellt mich zu verbessern. Ich fand das unfair.

Felix Longolius
Hervorheben
Das glaube ich nicht.
Mit Beteiligtem ist der Betreuer gemeint. Der hatte nach meinem Eindruck Grund 'baff' zu sein, wie mich der Richter in der Anhörung behandelte.



Erforderlichkeit der Einrichtung einer Betreuung lag nicht vor und konnte nach Lage 

der Dinge auch nicht abgewartet werden. 

Die Betreuung muss auch gegen den erklärten Willen der Betroffenen bestehen 

bleiben, denn seine Ablehnung beruht nicht auf einem freien, unabhängig von der 

Erkrankung zustande gekommenen Willensentschluss. Aus den in der Akte 

befindlichen ärztlichen Voten, zuletzt von Dr. Moskalez vom 12.10.2010 und dem 

Eindruck aus der persönlichen Anhörung entnimmt die Kammer, dass der Betroffene 

die Konsequenzen einer Aufhebunq der Betreuung für sich krankheitsbedingt nicht 

erkennen kann. 

Die Betreuung muss daher nach allem zum Wohle des Betroffenen bestehen bleiben 

zur Vermeidung der drohenden Obdachlosigkeit und damit sich seine 

gesundheitliche und soziale Situation nicht verschlechtert. In Anbetracht der sich 

aus den ärztlichen Voten ergebenden Diagnose und der augenblicklichen Situation 

des Betroffenen bestehen gegen die Anordnung für den (maximal möglichen 

Zeitraum) von sechs Monaten keine Bedenken seitens der Kammer. 

Umstände, die gegen die Ausübung der Betreuung durch den Beteiligten sprechen, 

sind weder ersichtlich .noch von der Betroffenen dargetan. Im Gegenteil kennt der 

Beteiligte den Betroffenen aus der früheren Betreuung, die über einen Zeitraum von 

drei Jahren andauerte, so dass seine Bestellung nahe lag. 

Die persönliche Anhörung der Betroffenen durch den beauftragten Richter der 

Kammer hat sich als ausreichend erwiesen, da das Beschwerdegericht das Ergebnis 

der Anhörung auch ohne eigenen Eindruck von der Betroffenen zu würdigen 

vermochte, so dass es keiner Anhörung durch die besetzte Kammer bedurfte. 

Cors-Arndt Soyka Ruholl 
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Felix Longolius
Hervorheben
Diese Formulierung ist irreführend. Das Landgericht hatte über die Einrichtung der Betreuung zu entscheiden, mithin über eine Widerrufung, nicht das bestehen bleiben.

Felix Longolius
Hervorheben
Zwangsmedikation für alle Obdachlosen!

Felix Longolius
Hervorheben
Solche Gründe wurde dargetan mit Schreiben vom 10.12.10 (101210_Abschrift_FL_an_LG_Hamburg_Korrekturen_der_Aktenlage)
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T 670/10 

Vermerk über die Anhörung des Betroffenen am 15.12,2010 

\ 

Ich habe Herrn Longolius als beauftragter Richter für die Kammer persönlich zu sei­

ner Beschwerde angehört. Teilgenommen haben außerdem der Betreuer Herr Ha­

berstroh. Die Anhörung wurde im Saal A. 206 des Landgerichtes durchgeführt und 

begann um 11.45 Uhr. 

Unter dem Eindruck des letzten Schreibens des Betroffenen habe ich zunächst den 

bisherigen Verlauf der Betreuung zusammengefasst und Sinn und Zweck dieser An­

hörung erklärt. 
J 

Auf die sodann gestellte Frage nach der Wohnsituation des Betroffenen antwortete 

dieser, er .wohne.i.Irn Grunde .,," ... "... seit zwei Jahren schon... ", brachte aber die­

sen Satz nicht sinnvoll zu Ende. Er führte dann aus, dass er sich nicht finanziell hel­

fen lassen wolle, er habe verschiedene Dinge ("Markierungen") ausgeklammert und 

befürchte, dass er bei finanzieller Hilfe vom Staat .am Geldgeschehen" teilnehmen 

werde. Er werde das Risiko einer Pfändung steigem. 

In dieser Art antwortete der Betmffene auch auf die übrigen Fragen. Seine Äußerun­

gen waren sprunghaft und entsprachen in jeder Hinsicht der im Anhörungsvermerk 

vom 25.11.2010 niedergelegten Einschätzung des Amtsrichters. 

Für die nächsten zwei Wochen sei das Wohnen sicher. Was denn passiere, wenn die 

zwei Wochen um seien? Es folgt eine lange Pause, Fingerklopfen auf den Tisch, der 

Betroffene sagt schließlich - immer leiser werdenden "weiß ich nicht". Ob er denn in 

der Wohnung bleiben wolle? "Das ist von den Möglichkeiten abhängig. Ich bin bei 

den größten Faktoren nicht im Spiel". 

Ein Einkommen habe der Betroffene nicht. 

An Medikamenten habe er  genommen. Er habe das aber nicht abgesetzt, 

sondern es sei ausgeschlichen worden. Er habe gegen das Medikament von vornhe­
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Felix Longolius
Hervorheben
So rede ich nicht mit 3 Promille Alkohol

Felix Longolius
Hervorheben
Meine Wortwahl war vielleicht etwas gestelzt. Es ging mir um gesellschaftliche Konventionen, welche sozusagen Komponenten des sozialen Zusammenlebens markieren. Kein Grund mich vorzuführen.

Felix Longolius
Hervorheben
Er hat in der Nase gepopelt :)

Felix Longolius
Hervorheben
Etwa ob mein Freund wie verabredet erst spät im Januar wiederkommt.
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.' 

An keine Scheu gehabt, hätte aber "graduell mutiger" sein können. Auf die Frage , 

ob er sich mit seinem Arzt darüber abgestimmt habe, meint der Betroffene, teilweise 

sehr verschachtelt, er sei regelmäßig zum Arzt gegangen, "alle fünf, nein alle fünf­

einhalb oder doch ... vler. ..Wochen ... mal eben rechnen ...egal ... ", er habe seinem 

Arzt nie unwahre Tatsachen erzählt. 

Der Betreuer kommt zu Wort und meint, er halte die Betreuung für erforderlich und 

sehe auch in dem Betroffenen, den er ja aus der früheren Betreuung zwischen 2003 

und 2006 kenne, eine Menge Potential. 

Ich lasse erkennen, dass die Beschwerde zurückgewiesen werden wird, weil aus 

meiner Sicht der Betroffene umgehend Hilfe braucht und schon in der Frage der 

Wohnungssituation keine Verzögerung mehr eintreten darf. 

Jetzt wird deutlich, dass ein zielführendes Gespräch mit dem zunehmend ange­

spannt und nervös wirkenden Betroffenen keinen Sinn mehr ergibt und die Anhörung 

wird um 12 Uhr beendet. 

Im Anschluss führe ich ein kurzes Gespräch mit dem Betreuer, der ankündigt, umge­

hend einen Antrag auf geschlossene Unterbringung stellen zu wollen. 

gez. Ruholl 

(Richter am Landgericht) 

15.12.2010 
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Felix Longolius
Hervorheben
Er versucht mich nachzumachen.

Felix Longolius
Hervorheben
In Wahrheit habe ich den Richter gebeten mich über Rechtsmittel aufzuklären. Er gab den BGH in Karlsruhe an.
Ich frage wie ich da hin kommen soll wenn ich einen Betreuer habe. Dieser sagt er würde mich nicht am Bahnhof am Ärmel festhalten.

Felix Longolius
Hervorheben
Wenn dann hat der Richter den Betreuer dazu angestiftet. Eine lupenreine Ankündigung ist etwas anderes.
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 Hamburg 
varm undschaftsgericht 

Amtsgericht Hamburg Postfach 30 01 21 20348 Hamburg 

Herrn 
Felix Konstantin Longolius 
Stellinger Weg 43, Haus 6, 
1. Stock 

20255 Hamburg 

Sievekingplatz 1, 20354 Hamburg 

Postanschrift: Postfach 30 01 21, 20348 Hamburg 
Geschäftszeiten : Mo., OL, 00. und Fr. von 9 - 13 
Uhr 
MITTWOCHS KEINE SPRECHZEITEN 
Telefon 040/428 43 - 0 (Vermittlung) 

Geschäfts-Nr . (bei allen Schreiben angeben) 

109 XVII L 38726 
Abteilung 

108 
1109 

Gesch.Stelie 
Zimmer 

A158 

Telefon 

428433470 
Fax 

428432750 
Datum 

13.11.2006 

Betreuungsverfahren Felix Konstantin Longolius, 
geb. am 16.07.1980 

Ihr Zeichen Ilhr Schreiben 

Beschluss 
zur Aufhebung der Betreuung 

Die Betreuung für Herrn Felix Konstantin Longolius 
geboren am: 
Anschrift: 

16.7.1989 
Stellinger Weg 43, Hs 6, 20255 Hamburg 

- Betroffener ­

wird aufgehoben. 

Gründe 

Die von Amts wegen vorgenommene Prüfung durch das Gericht hat ergeben , daß die 
Betreuung aufzuheben ist (§1908 d Abs. 1 Satz 1 BGB), weil Herr LongoHus in der Lage ist, 
seine Angelegenheiten vollständig selbst zu besorgen. 

Dies folgt aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme, insbesondere aus dem Gutachten des 
Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Fuchs vom 25.9.2006 und dem Bericht des 
Betreuers vom 11.5.2006. 
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Felix Longolius
Notiz
Eine Betreuung bestand für drei Jahre bis 2006. Sie wurde hiermit beendet.

Anmerkung: In Hamburg wird offenbar, anders als etwa beim Gericht in Essen, eine Betreuungsakte wiedereröffnet, statt eine neue anzulegen, obwohl eine Betreuung aufgehoben wurde.



,tsmittelbelehrung 
.in diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig. Sie ist beim 

rtsqericht Hamburg oder beim Landgericht Hamburg einzulegen. Die Einlegung erfolgt durch 
c inreichung einer Beschwerdeschrift oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle 
eines der genannten Gerichte . Die Beschwerde kann darüber hinaus auch zu Protokoll der 
Geschäftsstelle eines anderen Amtsgerichts erklärt werden. 

Goritzka, Richter am Amtsgericht 

I J 

Ausg igt 

Grö Idt, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Amtsgericht Hamburg 

Amtsgeric ht Hamburg AbI. 109 Postfach 300 1 21 20348 Hamburg 

Herrn 
Felix Longolius 
Stellinger Weg 43, Haus 6, 1. Stock 
20255 Hamburg 

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg 
Postanschrift: Postfach 30 01 21, 20348 Hamburg 

Geschäftszeiten : 
Mo., Di., Do. und Fr. von 9 - 13 Uhr 
MITTWOCHS KEINE SPRECHZEITEN 

Telefon (040) 428 28-0 (Vermittlung) 

Kurzmitteilurig 
Geschäfts-Nr. (bei allen Schreiben angeben) 
109 XVII L 38726 

Abteilung 
109 

Gesch.Stelle 
Zimmer 

A158 

Telefon 
42843 - 3470 

Fax 
42843 - 2750 

Datum 
20.10.2010 

Betreuungsverfahren 
Felix Konstantin Longolius , geb. am 16.07.1980 

Ihr Zeichen Ilhr Schreiben 

Sehr geehrter Herr Longolius, 

Sie erhalten anbei 

- Kopie des Schreibens 

mit der Bitte um Stellungnahme binnen 5 Tagen. 
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010 15: 02 ________________ +49-40- 42801-2153 
E/GA12 

s. 01/02

ill iC" / 11//( L 337-02 (; 
" -:.ft ... . / f-.<c1'1 I AI<I !-<Lw;) 

Freie und Hansestadt Hamburg 
C J 

Bezirksamt Eimsbüttel  

··..· 
Amtsgericht Hamburg . - .,....• :ir  
Abteilung Vormundschaft 

.,f
a ·',f' {.. t. i. Dill-

Slevekingplatz 1  

20354 Hamburg  

Betr .: Longolius, Felix geb . 1980, Wohnhaft Stellinger Weg 43, Hamburg 

Sehr geehrte Richterin, sehr geehrter Richter,  

hiermit erlauben wir uns eine gesetzliche Betreuung für Hertn longolius an­ 

zuregen.  

Herr Longolius leidet seit ca. 3 Jahren unter paranoiden SChizophrenie, vor -d  

Monaten hat er seine medikamentöse Behandlung abgebrochen und  

seit einigen Wochen hat sich die psychische Verfassung des Patienten aku,t  

verschlechtert.  

Nach Angaben seines Bruders (Nikolaj Longolius, Manteuffelsatr . 66, 10999  

Bertin, tel. 0170477747) stane der Patient unter gesetzlicher Betreuung, die  

vor einigen Monaten aufgehoben wurde .  

AUfgrund mehreren MeldJhgen aus seiner sozialen Umgebung (Verwandte,  
I ' 

Nachbarn), haben Wir Herrn L. in seiner Wohnung aufgesucht um mit ihmI : . 
Kontakt aufzunehmen um nähere Informationen über seinen Zustand zu be­

kommen . , ,, 

Nach unserer  befindet sich der Patient in einer akuten Phase 

seiner  Im  des Gesprächs zeigten sich formale und 

·che Denkstörungen (Gedankenabbrechen ; assoziative Lockerunq. paranol ­

 Erleben) .  verfugt über keine Krankheltseinslcht, seine Kritik­
. .! . 

fähigkeit scheint gemin4ert zu sein . 

.' Ihm vorgeschlagene  Behandlung, sowie andere H,lfsarigebotelehn­

te er vehement ab. r: 

Hinweise, die eine Unterrbringung nach § 12 Hamburger PsychKG rechtterti­

. gen wurden, liegen nach 'unserer Einschätzung aktuell nicht vor. Es besteht 

allerdings aus unserer Sicht ein akuter unmittelbarer Handlungsbedarf, die 

Gesundheitsamt 
)OO()OOQO()( 

Gri\'ldelberg 66 
D-20139 Hampurg 
Telefon 040 - 42801 ­
Telefax 040- 42801 -

Anspreehpartnerlin: 
Zimmer: 
 EfGA 

Hamburg, den 12.10,10 

{4k J.e. c;t/,Y:, A,dJ I v' /1'?1/ 
'.' f jii '"10 (u' . ... L , 
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Felix Longolius
Ich informierte den Obermedizinalrat, dass ich im Begriff bin mich über Obdachlosenhilfe zu informieren.

Felix Longolius
Die letzten drei Jahre in chronologischer Reiehnfolge:
- studierte ich Journalistik
- arbeitete ich ein halbes Jahr in einem Call-Center
- arbeitete ich knapp zwei Jahre bei Spiegel TV in der EDV Abteilung in Vollzeit

Felix Longolius
Das letzte Medikament, ein leichtes Antipsychotikum, schlich ich innerhalb von Monaten, wenn nicht über einem Jahr, aus. Dies wurde von meinem Psychiater ausdrücklich unterstützt und begleitet.

Felix Longolius
Der hier berichtende Obermedizinalrat wurde von zwei Verwandten auf mich aufmerksam gemacht.
Bei dem Bersuch wies er auf das Angebot des sozialen Diensts hin. Eine Betreuungsanregung wurde nicht angesprochen.

Felix Longolius
Die Betreuung wurde nicht 2010 sondern 2006 aufgehoben.

Felix Longolius
War alles Ok und mir waren meine Lebensumstände bewusst und sie waren relativ frei gewählt.



d10 15:02 
+49-4 0-4280 1-2153 

E1GA12 

I
I 

S . 02/02 

-2­

I , . 
Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung erscheint uns als angemessen und

I 
dringend notwend ig. Herr Longo!ius ist nicht in der Lage seine Angelegenhe i· 

i 
ten adäquat zu regeln oder Handlungsbedarf bezüglich ärztlicher Behand-

j . ! 

h.,lng zu erkennen . Es bestehen mittlerweile erheblichen Defiziten in mehreren 
; J 

I • 

Berelchen   ihn die .Wohnun9Jlek 9.I19lgt er ist aI-_. 

bettslos und mittellos geworden ,  nicht in der Lage die entsprechende Strit· -- _ .- -- . ___ 0, --.
te einzuleiten . . . 

_ _ _  __ " _ I • 

 regen wir eine gesetzliche !Eilbetreuung für die Aufgabenkreise 
, . 

 Aufenthaltsbestimmung, Sicherstellljng der häuslichen 
I 

Pflege an. 
, 

uni eine Eskalation und Symptomverschlechterung zu vertundem. ist aus . 

unserer Sichteine schnelle Installierung der Betreuung erforderlich. 

Weil es aus unserer Sicht ein dringender Handlungsbedarf besteht , möchten . 

Wir um die rasche Bearbeitung des Falles bitten. 

F;ür etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen zu Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

1Dr. Moskalsz 
Obermedizinalrat 
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Felix Longolius
Ich war neugierig auf ein Leben ohne Geld.

Felix Longolius
Die Wohnung wurde gekündigt, weil ich die Miete nicht zahlte. Sie hatte weniger als 17qm Wohnfläche bei 280 Euro Miete - ich war froh aus diesen Umstände rauszukommen und war mir dessen bewusst.



Gert Schaefer Falkenried 26 f 

Amtsgericht 

Herrn Richter Rothe 

AZ 109 / XVII L 38726 

(~-A ~--!1i, ;(O 
Sehr geehrter Herr Amtsrichter, 
Lieber Herr Rothe, 

,) 

fach mit 
Al(t@n 

, 
20251 Hamburg 0177 273 43 62 

~~/. fach 
-c r(ostenm. 

Hamburg 19.10.10 

Unter dem obigen Aktenzeichen stiess der Sozialpsychiatrische Dienst, dort Dr. 
Moskalez, nach einem Telefonat mit mir ein neues Betreuungsverfahren für meinen 
Neffen Felix Longolius an. 

Ich schreibe hier an Sie, um Ihnen Informationen zu geben, die hoffentlich für Sie, 
eigentlich natürlich für Felix Longolius, hilfreich sind. 

Einiges wird Ihnen vermutlich aus der Akte des 1. Betreuungsverfahrens bekannt 
sein, aber „doppelt gemoppelt hält besser", wie man so sagt. 

Gestern sprach ich sowohl mit Felix' behandelnden Arzt Dr. Hentrich, wie auch mit 
seinem ehemaligen Betreuer Uwe Haberstroh. Beide stünden für weitere 
Informationen zur Verfügung. Herr Haberstroh würde auch ggf. wieder eine 
Betreuung übernehmen, sagte er mir. 

Falls es für Sie sinnvoll erscheint, können sie mich auch gerne unter obiger Tel.Nr. 
anrufen. Dann könnte ich Ihnen das Folgende persönlich berichten. 

Falls nicht, möchte ich hier kurz Felixens aktuelle Situation, so weit sie für mich 
transparent ist, schildern. 

Felix hat am 9.8. den letzten Termin bei seinem behandelnden Arzt wahrgenommen. 
Zu den Terminen danach ist er nicht erschienen. 

Seit Mai nimmt Felix, zunächst mit Zustimmung von Dr. Hentrich, seine Medikamente 
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Als Dr. Hentrich bemerkte, dass er 
daraufhin wieder in eine Psychose abgleitet, riet er wieder zur Einnahme, was Felix 
seitdem aber wohl nicht tut. 
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Ca. im Juni hat Felix seine Arbeitsstelle gekündigt und hat seitdem gar kein oder kein 
ausreichendes Einkommen. Die Kündigung war rational nicht nachvollziehbar. Es 
wirkte eher wie ein Ausweichen vor Mühen und normalen zwischenmenschlichen 
Belastungen am Arbeitsplatz. 
Als ich Felix nahelegte, dass er am Besten Algll beantragt, falls er keine neue 
Einnahmequelle erschliesst, lehnte er das durchaus empört ab. Das kommt für ihn 
nicht in Frage, meinte er. Felix ist sehr stolz. Leider zu stolz. Ich kenne ihn seit 
Kindertagen recht gut, da sein Vater früh verstarb. 

Felix hat in der Zeit seit seiner Kündigung stark abgenommen. Im Prinzip nicht 
schlecht, da er recht korpulent war, aber das Tempo ist besorgniserregend. Ich 
schätze er hat 15-20 kilo in einem Vierteljahr abgenommen. 

Vor einigen Wochen brachte ihm ein Freund einmal Lebensmittel vorbei, wie ich vor 
einigen Tagen von diesem Freund erfuhr, als er sich besorgt an mich wandte. Er 
hatte nichts mehr zu essen in der Wohnung. Schwer zu sagen, ob er sich nicht 
gekümmert hat, oder ob er schlicht kein Geld mehr in der Tasche hat. 

Ich vermute er ist seit einigen Wochen schlicht pleite. 

Vor ca. 10 Tagen ist Felix die Wohnung gekündigt worden. Seine 
Kommunikationsinfrastruktur wird in den nächsten Tagen vermutlich abgestellt. 

Seine Wohnung ist, wie ein Nachbar berichtet recht verwahrlost. 

Vergangene Woche war wohl der Wohungsmakler in der Wohnung und ich gehe 
davon aus, dass gegen Felix eine Räumungsklage angestossen wird oder wurde. 

Er will aber in diesen Tagen aus der Wohnung ausziehen, um wie er in einer Mail an 
Freunde schreibt, ,,im Recht zu bleiben". 

Er könnte vermutlich in seiner Wohnung noch eine gute Weile verweilen, bis das 
Verfahren zu einer Räumung führt, aber er will nun wohl mit unbekanntem Ziel 
untertauchen. 

Untertauchen ist in Bezug auf ihn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der 
passende Begriff. 

Seine gesamte Umgebung, also Freunde und Familie, lässt er im unklaren über 
seine Verhältnisse und Pläne. 

Im Sommer war er für drei Wochen verschwunden und er wurde als vermisst 
Gemeldet. Als besorgte Freunde mit Hilfe seines Nachbarn, der einen Schlüssel zu 
Felix's Wohnung hat, in seiner Wohnung eine Spur von ihm aufnehmen wollten, 
konnten sie immerhin feststellen, dass er in Frankreich Geld abhob. 

Von seiner Reise zurück macht er diesen, seinen vermutlich letzten Freunden nun 
Vorwürfe, weil sie seine „Autonomie" verletzt haben. 
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Felix ist seit einiger Zeit latent querulatorisch. So nahm er sich einen Anwalt, wie er ;1 )J 
sagt, um ausstehenden Lohn von seinem Arbeitgeber einzutreiben. Völlig unnötig, da 
nie ein Zweifel bestand, dass der zahlt. Meine Schwester arbeitet dort. 

Auch haben sich seine damaligen Vorgesetzten schon recht rührend um ihn gesorgt, 
als er kündigte. Man baute ihm „goldene Brücken" wie man so sagt. 

Felix hat seine Umgebung inzwischen so weit gebracht, dass er anders. ·i1s bei 
seinen vorherigen Krankheitsschüben, nicht mehr mit grosser Unterstützung von 
privater Seite rechnen kann. 

Mit Einsicht in seine sich zuspitzende Situation ist nicht zu rechnen, fürchte ich. 
' ,:_ ', . , • ........ -" 1 " •• 'I 't' '•, \ • • J>,t ""l. 

Seine Infrastruktur wird vermutlich in wenigen Tagen nicht mehr existieren. 
' · " ,. '~ -:: .. 

Ich sehe die Gefahr, dass};er mittet'los mit unbeka~nte~ Ziel un'd ~unehm~nd 
psychotisch verschwindet. 

Ich hoffe, Sie können irgendwie helfehd·-~ingreif~n: 

Mit freundlichem Gruss 

LH Cu(v 
/ 
/ 
; _,,.\ ., . :, . ..... :\'; 
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Gert Schaefer Falkenried 26 f 20251 Hamburg 0177 273 43 62 

Amtsgericht 

Herrn Richter Rothe 

AZ 109 / XVII L 38726 

Sehr geehrter Herr Amtsrichter, 
Lieber Herr Rothe, 

Hamburg 18.11.10 

an der Anhörung am 25.11. kann ich nicht teilnehmen. Ich werde beruflich in Erfurt 
sein, und als Schauspieler kann ich auch nicht bitten, mich da frei zu stellen. 

Aber möglicherweise wäre meine Anwesenheit bei der Anhörung gar nicht gut. 

Felix brach den Kontakt zu mir schon vor Monaten ab, weil ich ihm recht klar zu 
verstehen gab, dass ich ihn wieder auf dem Weg in eine Psychose sah. 

Da Felix möglicherweise weiss, zumindest ahnen kann, dass das 
Betreuungsverfahren dadurch angestossen wurde, indem ich seinetwegen mit dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst Kontakt aufnahm, bin ich nun vermutlich für ihn Teil 
einer „Staatsmacht", die ihn unterdrücken will. Auf eine diffuse Art ist Felix „links" 
sozialisiert. 
Deshalb könnte ich einer kooperativen Lösung seines Problems eventuell sogar im 
Weg stehen. 

Aber ich kann hier ein paar Fakten beisteuern, die hoffentlich bei einer Entscheidung 
hilfreich sind. 

Nachdem Felix als er die Miete nicht mehr zahlen konnte und ihm gekündigt wurde, 
prompt aus seiner Wohnung auszog, wohnt er nun in der Wohnung eines Freundes. 
Dort traf ihn meine Schwerster vor ca. 10 Tagen auch an, nachdem sie am gleichen 
Tag gemeinsam mit Herrn zu Solms vor verschlossener Tür stand. 

Der Freund ist Pole und zur Zeit in Polen. Meines Wissens wird er in 2-3 Wochen 
wieder nach Hamburg kommen, um hier irriJVeihnachtsgeschäft zu jobben. 
Dann wird Felix die Wohnung vermutlich bald verlassen müssen, da sie winzig ist. Es 
ist schwer vorstellbar, dass Kamil, so heisst Felixens Freund, es lange mit einem 
uneinsichtigen und zunehmend schwierigen Felix dort aushält. Also wird er ihn wohl 
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1 
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1 

1 

\ 

auffordern zu gehen. Meine Schwester sagte mir, dass Felix zur Zeit auf dem BalkoJ l,\ v\ 
eine zeltartige Konstruktion anbringt. Ich denke, er wird vorschlagen dann dort zu 
,,wohnen". 

Ich gehe davon aus, dass Felix bewegt werden kann, sein Leben zumindest 
konstruktiv mitzugestalten, wenn es gelänge, ihn für einige Tage in eJ.f"ler Klinik 
,,einzustellen". ,_ · · .. 

Da Felix keine Erfahrung mit Obdachlosigkeit hat, wäre der Verlust eines geheizten 
Schlafplatzes für ihn eine echte Gefahr in dieser Jahreszeit. 

·1 t--~ 

Die Möglichkeit ihm ggf. auch gegen seinen Willen zu helfen, wäre augen,blickiich · 
wohl das Einzige, was die Situation zumindest kurzfristig entspannt. 

Ansonsten sehe ich als positivste Entwicklung, dass er ~qtertaucht und rechtz~itig so 
auffällig wird, dass ihm von Seiten der Polizei ein Ausweg eröffnet wird. S(flief es bei 
seiner ersten psychotischen Episode, nachdem er beim Autofahren die Idee ' __ ,, 
ausprobierte, was geschiet, wenn man das Lenkrad „dem Universum" anvertraut. Er 
landete glimpflich mit einem Freund auf dem Beifahrersitz in einer Leitplanke und 
wurde einige Stunden später in Berlin so verwirrt aufgegriffen, dass ich ihn auf dem 
Revier abholen konnte. Ich lebte damals in Berlin. Meine Schwester überhnahm ihn 
für einige Tage und bugsierte ihn dann ins UKE. 

Auch ein Suizid ist für mich vorstellbar, wenn er subjektiv als Alternative nur noch 
eine „Kapitulation" sieht. 
Über die Androhung seines Selbstmords ist er bei seiner zweiten psychotischen 
Episode durch Nachbarn, er wohnte damals in meiner Hamburger Wohnung, in das 
UKE bugsiert worden. Die gedankliche Figur, sich umzubringen, ist ihm also vertraut. 

Für ein Telefonat stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. Tel.: 0177 273 43 62. 

Felix ist durchaus ein angenehmer Zeitgenosse, wenn er nicht gerade komplett 
spinnt. 
Wenn er sich allerdings etwas hinreichend Absurdes in den Kopf gesetzt hat, halte 
ich ihn aber auch für sich und tendenziell auch für andere für eine Gefahr. 

Mit freundlichem Gruss 
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weltpolizei.de 
                     Eine Menge ...

   MENÜ

Ein weltpolizei.de Produkt

è Zurück

Termin für die Revolution

C  Erstellt: 10. Oktober 2008
C  Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2014

Die Gelegenheit ist günstig. welTpolIzei.de schlägt hiermit einen Termin für die nächste
Revolution vor. Er sollte nicht zu früh liegen, damit sich alle Parteien ausgiebig darauf
vorbereiten können - und nicht so spät, dass ihn am Ende keiner mehr erlebt. Der Termin soll
also am 24. Februar 2019 sein. Überlegt Euch bitte zweimal, ob ihr an dem Tag Golf spielen
gehen oder Euer neues Auto spazieren ⴠ.tllow negei‮ 

Bis dahin, schlage ich vor, sollte jedes Jahr ein Erwartungstag zelebriert werden, an dem die
freudigen Veränderungen, welche durch die Revolution vollzogen werden, erwartet
werden. Der Erwartungstag ist natürlich auch am 24. Februar. Hier schon einmal die
Termine im Einzelnen:
 

2009: Dienstag, 24. Februar (link)
2010: Mittwoch, 24. Februar (link) 
2011: Donnerstag, 24. Februar (link) 
2012: Freitag, 24. Februar (link)
2013: Sonntag, 24. Februar (link)
2014: Montag, 24. Februar (link)
2015: Dienstag, 24. Februar
2016: Mittwoch, 24. Februar
2017: Freitag, 24. Februar
2018: Samstag, 24. Februar
2019: Sonntag, 24. Februar

 
Das passt natürlich hervorragend, da Sonntags eh nicht viel los ist und somit viele Leute
Zeit haben. Also, stay tuned. Weitere Details folgen in Kürze.
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https://blog.weltpolizei.de/
http://weltpolizei.de/
https://blog.weltpolizei.de/all-articles/tisndat/editorial/83-erfolg-waere-auch-nicht-schoen
https://blog.weltpolizei.de/all-articles/tisndat/editorial/81-der-erste-erwartungstag
https://blog.weltpolizei.de/all-articles/tisndat/editorial/76-weltpolizei-ist-toll-nur-scheintot
https://blog.weltpolizei.de/all-articles/tisndat/editorial/69-es-ist-so-und-nicht-anders-zum-dritten-erwartungstag
https://blog.weltpolizei.de/all-articles/tisndat/editorial/115-vierter-erwartungstag-verpennt
http://www.radsport-hh.de/cms/index.php?neuer-praesident-marc-bator
http://kalenderblatt.de/index.php?tag=24&monat=2&dayisset=1&year=2014&lang=de
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Antrag auf Überprüfung eines Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik 
Deutschland zu meinem Nachteil mit Aktenzeichen XII ZA 40/11

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Überprüfung eines Beschluss des Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland mit meiner Person als Benachteiligtem.

Aus dem von mir abgelehnten Beschluss ergaben sich unmittelbar schwere 
Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen meine Person.

Die Folgen der Ablehnung meines Antrags sind für mich bis zum heutigen Tag spürbar, 
insbesondere gegenwärtig in Form von Freiheitsberaubung, weshalb ich beantrage meinen 
Antrag als Eilantrag zu behandeln, sofern dies vom hohen Gericht vorgesehen sein kann.

Ich bitte um schnellstmögliche Bestätigung des Eingangs meines Antrags durch Telefax 
oder telefonischen Anruf unter den oben angegebenen Nummern und Hinweis, falls der 
Antrag auf Grund von Formfehlern nicht bearbeitet werden kann.

Die Webseite für das Formular für Beschwerden zeigt mir

- Accès refusé -

Weshalb ich des Weiteren um Hinweis bitte, falls dieser nicht formgebundene Antrag für 
eine Bearbeitung verändert werden muss.

Hochachtungsvoll,

Felix Longolius

1

European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex

Vorab per Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

Düsseldorf, den 20. November 2013

FELIX K. LONGOLIUS

Telefon +49-211-4093166
Telefax +49-211-4093165
E-Mail felix.longolius@gmail.com

ZUR ZEIT BIS MIND. 25. NOV:
KAISERSWERTHER DIAKONIE
STATION P1
ZEPPENHEIMER WEG 7
40489 DÜSSELDORF
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Begründung meines Antrags

Mit dem Aktenzeichen XII ZA 40/11 beantrage ich beim Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland Verfahrenskostenhilfe um gegen einen Beschluss des Amts- 
und Landgericht der Stadt Hamburg vorzugehen. In einem Zusatz zu meinem Antrag weise 
ich den Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland darauf hin, dass sich aus dem 
im Antrag als Grund für den Verfahrenskostenhilfeantrag angegebenen Urteil wiederholte 
Körperverletzung gegen meine Person ergaben und weiter drohen.

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, warum die Ablehnung meines Antrags auf 
Verfahrenskostenhilfe gegen Recht der Bundesrepublik Deutschland verstossen hat, und 
warum sich darauf unmittelbar Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen meine 
Person ergaben.

1. Ablehnung meines Antrags auf Verfahrenskostenhilfe beim Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland
1.1 als Verstoss gegen geltendes Recht
1.2 als Verhinderung, eher den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um 
Überprüfung des Beschluss zu ersuchen

2. Beschreibung der Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen meine Person
2.1 In Form
2.2 Als Folge der Ablehnung meines Antrags

3. Folgeantrag beim Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland zum Nachteil 
meiner Person ohne Antrag durch meine Person

Zu 1.
Ohne Mitteilung nimmt der Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland meinen 
Antrag auf Verfahrenskostenhilfe an, wie aus der Anforderung der Verfahrensakte 
ersichtlich ist.

Nach ___ Tagen erhalte ich den Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik 
Deutschland, dass mein Antrag auf Verfahrenskostenhilfe abgelehnt ist.

Zu 1.1
Aus dem Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland geht hervor, 
dass sich das Gericht mit meinem Antrag beschäftigt hat, den Antrag ablehnt und den 
Beschluss mit einer klar ersichtlich eine medizinische Zwangsbehandlung und 
Freiheitsberaubung meiner Person in Kauf nehmenden, weil den Antragsgegenstand 
missachtenden Begründung versieht.

Aus meinem Antrag ist klar ersichtlich, dass ich gegen einen Beschluss des Amtsgericht 
Hamburg aus dem Jahr 2010 mit Verfahrenskostenhilfe beim Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland vorzugehen suche. In der Begründung des ablehnenden 
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Beschluss wird angegeben, dass ein Vorgehen gegen einen Beschluss des Amtsgericht 
Essen aus dem Jahr 2010 und gegen einen Beschluss des Amtsgericht Hamburg aus dem 
Jahr 2011 auf Grund mangelnder Erfolgsaussichten abgelehnt wird.

Da sich das Gericht bei drohender Körperverletzung und einer Verlängerung meiner zum 
Tag der Antragsstellung bereits mehrere Monate dauernden Freiheitsberaubung mit der 
Gerichtsakte beschäftigt hat, muss davon ausgegangen werden, dass der 
Antragsgegenstand bewusst missachtet wurde.

Mein Antrag auf Überprüfung des im Verfahrenskostenhilfe angegebenen Urteils auf 
Rechtsbeugung findet in der Begründung des Beschluss des Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland keine Erwähnung.

Zu 1.2
In der Folge werde ich bei ausgehend 70-75 Kg Körpergewicht mit einer täglichen Dosis 
400 mg Clozapin zwangsbehandelt, wodurch ich nicht mehr in der Lage war, für mein Recht 
zu kämpfen.

Zu 2.

Als unmittelbare Folge der Ablehnung meines Antrag beim Bundesgerichtshof führt das 
Amts- und Landgericht Hamburg seine von mir als Rechtsbeugung eingeschätzte 
Rechtssprechung fort, wodurch über Unterbringungs-, Betreuungs- und eine 
Zwangsmedizinische Behandlung ermöglichende Beschlüsse Freiheitsberaubung durch 
Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt und Körperverletzung durch 
Zwangsmedikation ermöglicht werden.

Diese zieht sich insgesamt über ca. 16 Monate hin, wobei hiervon ca. 12 nach dem 
Verfahrenskostenhilfeantrag liegen.

Zu 2.1
Keinen weiteren Eingang in die Begründung meines Antrags auf Überprüfung eines Urteils 
des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland findet eine Beschreibung der 
sozialen Folgen für meine Person durch das blosse Aussprechen einer Betreuung meiner 
Person gegen meinen erklärten Willen durch das Amtsgericht Hamburg im Dezember 2010. 
Ich werde mich hier auf die Aspekte Freiheitsberaubung und Körperverletzung 
beschränken.

Das vom Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland überprüfte Urteil beschliesst 
im Dezember 2010 eine gesetzliche Betreuung meiner Person gegen meinen erklärten 
Willen. Hiergegen lege ich das im Beschluss angegebene Rechtsmittel der Beschwerde ein. 
Das Landgericht Hamburg bestätigt den Beschluss des Amtsgericht Hamburg und gibt als 
Rechtsmittel den Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland an.

Da die schriftliche Lage der Rechtssprechung zu der gesetzlichen Betreuung meiner 
Person gegen meinen erklärten Willen mir keine Aussicht auf Überzeugung eines Anwalts 
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beim Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland zu geben schien und ein 
drohender Freiheitsentzug nach meiner Kenntnis der Sachlage unmittelbar bevorstand, 
versuchte ich persönlich einen Anwalt beim Bundesgerichtshof der Bundesrepublik 
Deutschland von einer Vertretung meiner Interessen zu überzeugen, worauf ich nach 
Angabe meines Reisegrunds in der Stadt Essen in der Stadt Essen nach Betreuungsrecht 
untergebracht wurde. Zur Übersicht über Freiheitsberaubung und Körperverletzung von 
Ende Dezember 2010 bis Mitte Februar 2011 verweise ich auf meine Mitteilungen an die 
Essener Gerichte.

Anfang Mai 2011 werde ich beim Universitätsklinikum der Stadt Hamburg vorstellig, da auf 
Grund der gesetzlichen Betreuung meiner Person bei Kenntnis davon, dass die als 
gesetzlicher Betreuuer eingesetzte Person nicht davor zurückschreckt gegen eigene 
Überzeugungen zu handeln, eine Unterstützung meiner in Obdachlosigkeit befindlichen 
Person durch andere Hilfseinrichtungen nicht in Erwägung gezogen wird.

Nachdem ich eine Nacht auf der psychiatrischen Akutstation des Klinikums ausschlief, bat 
ich darum vor der Tür zum Laufen herausgelassen zu werden. Dies wurde mir verwehrt, 
stattdessen wurden in der Folge fortlaufende Anträge auf Unterbringung gestellt.

Diesen Anträgen wurde mit zwei Ausnahmen durch dieselben Richter welche die 
gesetzliche Betreuung meiner Person gegen meinen erklärten Willen beschlossen und 
bestätigten stattgegeben.

In der Folge wurde nach meiner Erinnerung drei bis vier mal über vier bis sechs Wochen 
hinweg gegen meinen Willen, hierbei die ersten zwei mal unter körperlichem Zwang, 
zwangsmedizinisch mit Injektion einer Depotmedikation behandelt. Hierdurch 
verschlechterte sich mein psychischer Zustand massiv.

So versuchte ich nach kurzer Zeit nicht mehr gegen die Behandlung an sich vorzugehen. 
Zum Beispiel nahm ich mir stattdessen vor mein Körpergewicht durch über eigentlichem 
Verlangen liegende Nahrungsaufnahme eindeutig zu steigern, um die Gewichtszunahme 
durch die Medikamente erkennbar zu machen.

Auf die etwas weniger als fünf Monate dauernde Unterbringung auf der beschriebenen 
Akutstation folgte die Unterbringung im geschlossenen Bereich einer psychiatrischen 
Anstalt. Hier wurde die medizinische Behandlung fortgesetzt, welche ich weitgehend nach 
Behandlungsplan zu mir nahm, da ich befürchtete, bei den regelmässigen 
Blutuntersuchungen auf Grund einer Lebensgefahr bei der Clozapineinnahme werde ein 
Spiegel des Wirkstoffs gemessen.

Im Dezember 2012 wurde die Behandlung mit Clozapin ärztlich eingestellt. Auf Grund der 
persönlichen Erfahrungen mit der persönlichen gesetzlichen Betreuung aus Hamburg ist 
mir mein Verhalten bezüglich der Medikamenteneinnahme bis heute nachvollziehbar.

Zu 2.2
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Der ablehnende Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland hatte 
nach meiner Erkenntnis die Folge, dass Unterbringungs- und Medikationsvorschläge auf 
das für meinen Fall schlimmstmögliche Mass erhöht wurden.

So die behandelnden Ärzte nicht bis zum letzten verfügbaren Einfall versucht haben, die 
unrechtmässige Behandlung meiner Person zu bekämpfen, behalte ich mir vor hier 
Strafanträge zu stellen. Insbesondere begleitete der mir als Bezugsarzt bekannte 
Mediziner die später und bereits unter 1.2 beschriebene Verabreichung des Medikaments 
Clozapin mit den Worten, er würde dieses Medikament im Falle einer Behandlung seiner 
Person wählen.

Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass ich insbesondere das zu 1.2 beschriebene 
Medikament zwar ohne unmittelbaren körperlichen Zwang zugeführt bekam, auf Grund 
der als Alternative drohenden unter Fixierung verabreichten Spritze dies jedoch eindeutig 
als Zwangsmedikation zu gelten hat.

Da mich Gericht, Ärzte, Betreuer, Gutachter, Verfahrenspflege sowie das Pflegepersonal 
nicht davor beschützt hatten, fügte ich mich nach dem zur Überprüfung beantragten 
Beschluss des Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland immer noch nicht in die 
Unterbringung und Zwangsmedikation. Ich widersprach nach besten Kräften 
Unwahrheiten, Falschbewertungen und Vernachlässigungen meiner Eingaben bei Gericht 
bei Gericht, u.a. mit Beschwerden beim Gerichtspräsidenten und Anträgen auf 
Befangenheit eines Richters auf Grund meines Antrags beim Bundesgerichtshof der 
Bundesrepublik Deutschland mit Hinweis auf Rechtsbeugung.

Zu 3
Im Januar 2013 stelle ich einen neuen Antrag auf Verfahrenskostenhilfe beim 
Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland, wobei ich insbesondere beantrage 
diesen neuen Antrag anzunehmen, da dieser im Gegensatz zum ersten eine Beweisführung 
enthielt. Der Antrag wurde mit Hinweis auf die Ablehnung des ersten nicht zur 
Bearbeitung angenommen.

Zu 3.1
Nachdem von mir Ende des Frühjahrs 2013 versucht wurde, sämtliche Anwälte beim 
Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland anzuschreiben, welche nicht auf der 
Webseite erkennbar machten, dass sie nur Wirtschaftsfälle bearbeiten, erhielt ich vom 
Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland einen dritten ablehnenden Beschluss 
zu einem angeblich von mir gestellten Antrag. Auf meinen schriftlichen Hinweis, dass ich 
keinen gestellt habe, erhielt ich keine Antwort.
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HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
www.ohchr.org • TEL: +41 22 917 9895• FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: ohchr-petitions@un.org

Ref: WUR/11701

Geneva, 6 December 2024

Dear Felix (Konstantin) Longolius,

We hereby acknowledge receipt of your complaint dated 6 December 2024, submitted to the Committee against Torture under 
article 22 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Convention).

Please note that the Convention requires that certain preliminary criteria are satisfied before the Committee Against Torture can 
proceed with the examination of a complaint.

After having carefully reviewed the content of your complaint, we have noted that the following preliminary criteria do not 
appear to be met:

The Committee(s) shall not consider any communication from an individual who has not exhausted all domestic remedies, unless 
these remedies would be unreasonably prolonged, unavailable, or otherwise ineffective.

The complaint does not provide sufficient details as to the alleged violations, facts and points of law relating to the case, in 
particular, how the rights of the alleged victim under the relevant treaty have been violated.

Therefore, your complaint cannot be accepted.

For further information about the individual complaint procedures under the United Nations Human Rights Treaties please visit 
our website at www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications.

Yours sincerely,

Petitions Section
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
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HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
www.ohchr.org • TEL: +41 22 917 9895• FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: ohchr-petitions@un.org

Ref: WUR/11729

Geneva, 14 January 2025

Dear Felix Longolius,

We hereby acknowledge receipt of your complaint dated 8 December 2024, submitted to the Human Rights Committee under the 
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (the Optional Protocol).

Please note that the Optional Protocol requires that certain preliminary criteria are satisfied before the Human Rights Committee 
can proceed with the examination of a complaint.

After having carefully reviewed the content of your complaint, we have noted that the following preliminary criteria do not 
appear to be met:

The Committee shall not consider any communication from an individual who has not exhausted all domestic remedies, unless 
these remedies would be unreasonably prolonged, unavailable, or otherwise ineffective.

The complaint does not provide sufficient details as to the alleged violations, facts and points of law relating to the case, in 
particular, how the rights of the alleged victim under the relevant treaty have been violated.

Therefore, your complaint cannot be accepted.

For further information about the individual complaint procedures under the United Nations Human Rights Treaties please visit 
our website at www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications.

Yours sincerely,

Petitions Section
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
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Reference: rv6wexqv
 

Date: Wednesday, October 15, 2025

Type: Human rights violation
 

Original: English

Consent: I am/we are the alleged victim(s), and I/we give my/our
consent

 

Related mandates

independence of judges and lawyers
health
torture

Victims

Name: Felix Konstantin Longolius
 

Type: Individual

Sex: Male
 

Date of birth: 16/07/1980

Victim is a child (under 18 years of age)? No
 

Nationality: Germany

Email: felix.longolius@gmail.com
 

Telephone: +494035775757

Address: 
Felix Longolius 
Brahmsallee 41 
20144 Hamburg 
Germany

 
Ethnic, religious, social or other background: Protestant

Occupation: Writer
 

Other status: Person with disability

Submitted by

Name: Felix Konstantin Longolius
 

Type: Individual

Email: felix.longolius@gmail.com
 

Telephone: +494035775757

Address: 
Felix Longolius 
Brahmsallee 41 
20144 Hamburg 
Germany

 

Disclosure

Does the alleged victim(s) or group/community agree to have their name(s) disclosed in a letter that may be sent to the Government,
or others, such as intergovernmental organisations including United Nations entities, businesses, military or security companies? 
Yes - Felix Konstantin Longolius

Does the alleged victim(s) agree to have their name(s) appear in a public report to the Human Rights Council? 
Yes - Felix Konstantin Longolius

Case details

Submission of Information to Special Procedures Report rv6wexqv
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Country where the incident allegedly occured/is occuring/might
occur: Germany

 
If relevant to your submission, please indicate whether there
are additional country/ies where the incident allegedly
occurred/is occurring/might occur, or otherwise related to the
case submitted Austria, Estonia, Germany, Italy, Sweden,
Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Please provide a short chronological summary of the incident: what happened; when (date/time); who was involved? 
Apart from having been targeted with threats to my life in 2003, which I became somewhat of writer or author about, by targeted whispering and
being exposed to ideas how and if I shall commit suicide, 
in 2013 began being exposed to misused maybe so called "pain ray devices", as can be explained or proofed in the attachment ("constitutional
complaint, Anlage 23"), severe torture, 2017+ as described before 
I see a good way of being helped from torture by an acknoledgement of the distress, which I see rehabilitation and a reinstallation of my
possibilities to a "free development of personality" as given the human rights article 2 german consitution ("Freie Entfaltung der Persönlichkeit").

Are there witnesses to the incident? Don't know

Is there evidence or substantiating information concerning the incident? Don't know

Does the alleged victim believe she/he was targeted due to her/his Other status, affiliation or background

Intellectual, Handsome, Happy 

I recommended in 2003, march, to offer the UN-Headquarters to the Regime of Saddam Hussein, when I first was target with threats to my
existence. 

I installed what I call a "security art" in reporting myself to the police for a "date for the revolution" on my website.

Has the incident been reported to the relevant authorities? Yes

Please include details of any complaints filed or any other action taken by the alleged victim(s) or anyone else on their behalf? 
Police regional and national and international. 
Prosecutors regional and national. 
Petitions to the national and regional parliament. 
Complaint to the national institutional court.

Has the Government taken action to prevent or investigate the incident, punish the perpetrators, or ensure compensation to the
alleged victim(s)? Don't know

Is this case under consideration by any other international or regional body? Don't know

torture

Please indicate where the person was seized (city, province, etc.) and location at which the torture was carried out, if known. 
Hamburg, in 2013 and 2017 when "fleeing" from being tortured in the appartment various places.

Indication of the forces carrying out the torture. 
Seemingly intelligence services or "tolerated private operators" ("geduldete private Akteure"), as explicitly not legal, or private actors the authorities
cannot get a grip on.

Description of the form and methods of torture used abd any injury sustained as a result. 
Sessions of torture can be described as application of pain and emotional distress with electric devices from near or medium distance (I describe a
banana-like torture ray from London to Hamburg recently), severe pain in the face, corpus, intimate area front and back, molestations at the hands,
it was seeked to have a achilles' heel by severely torturing me at the feet, sleep deprevation, whispering threats and making fun of my desolate
situation.

Were any person, such as a lawyer, relatives or friends, permitted to see the alleged victim(s) during detention? If so, how long after
the arrest? 
I am not tortured in detention and do not understand or see a relevance in this questions to my case.

What was believed to be the purpose of the torture? 
The purpose of the torture can be described in a variety of reasons. For misunderstandings about my security art, or attempting to kill me so a
"date for the revolution" can be misused, or bringing me into a situation like a philosopher about pain ray torture and other applications of the
technology, it began in 2013. In 2017 I am approached the day I hand in a manuscript for my autobiography, with pain ray torture and whispering,
whereby scenes like "35 german soldiers already died to protect you" which can point to the "philosopher"-thesis [I am shot at the head with pain
ray beams that minder my intellect while writing for quite some minutes by now and point to problems filling out the form.]

Was the alleged victim(s) examined by a doctor at any point during or after victim's ordeal? If so, when? Was the examination
performed by a prison or government doctor? 
My desolate psychologic situation is well described by the local hospital (Universitätskrankenhaus Eppendorf) and other institutions with terms like
- psychotic - verhaltensauffällige Person

Was appropriate treatment received for injuries sustained as a result of the torture? 
The support by the local hospital was not appropriate.

Was the examination performed in a manner which would enable the doctor to detect evidence of injuries sustained as a result of the
torture? Were any medical reports or certificates issued? If so, what did the reports reveal? 
Torture is not explicitly noted in any documents available to me.
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Perpetrators

Please specify the number of alleged perpetrators: 1.500

Is the identity/occupation of the alleged perpetrator(s) known? No

Were the alleged perpetrators State agents or believed to be State agents? Don't know

If an identification as State agents is not possible, why is it not possible and do you believe that Government authorities or persons
linked to them are responsible for the incident? 
I believe we speak of "it is not legal to have state agents or tolerated private operators let torture", this is a human rights violation, than behind, the
necessaty to protect. 
I believe both areas are affected.

 

Additional information

My chances to be rescued from the situation have been very good in the past. I cannot see how to trust a momentarily absent of harsh torture for
instance. 
I am isolated from finding more friends, from work, from getting to know someone at work, between I could make many woman pregnant by the
very powers given to me as a person, and harsh molestations I would never be allowed to have a girlfriend in the future, there is a possibility,
recently, I was in a bar and got into contact with a woman who was than obviously tantarized with pain rays, would instantly leave the scene, has
my surname from a friend who stayed at the bar, does not contact me (not propable), and but the observers they decided, she is not beautiful
enough and later? I rather file a complaint that my human rights are not protected.
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Amtsgericht Hamburg 

Amtsgericht Hamburg Postfach 30 01 21 20348 Hamburg 

SIEVEKINGPLATZ 1, 20355 Hamburg 

Postanschrift : Postfach 30 01 21, 20348 Hamburg 
Geschäftszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. von 9 - 13 Uhr 
MITTWOCHS KEINE SPRECHZEITEN 
Telefon (040) 428 28-0 (Vermittlung) 

Zeitpunkt der Übergabe an die 
Geschäftsstelle 

. . •)(\\\ ct A, ~l. 1,;.'.J · .J 
V 

Geschäfts-Nr. (bei allen Schreiben angeben) Abteilung Geschäftsstelle Telefon Fax Datum 

109 XVII L 38726 109 Raum A 158 42843-3470 42843-2750 01.07.2011 

Beschluss 
zur Genehmigung einer Unterbringung 

In dem Unterbringungsverfahren 

Felix Konstantin Longolius, derzeit aufhältlich im UKE, Martinistraße 52, 20246 Hamburg, 

- Betroffener -

vorläufiger Betreuer: Uwe Haberstroh 

Pfleger für das Verfahren: Rechtsanwältin Anita Maurer-Pallach 

wird die weitere vorläufige Unterbringung des Betroffenen in einer geschlossenen 
Einrichtung längstens bis zum 15.08.2011 betreuungsgerichtlich genehmigt. 

Die Entscheidung ist sofort wirksam. J 

Gründe: 

Zu seinem Wohl ist es weiterhin erforderlich, den Betroffenen in einer geschlossenen 

Einrichtung unterzubringen (§ 1906 Abs. 1 BGB). 

Der Betroffene leidet an einer psychischen Krankheit, nämlich einer paranoiden 
Schizophrenie. 

Die Voraussetzungen des § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB liegen vor. Zu Bezug Beteiligter 

„Betroffene(r)" [seinemlihrem] Wohl ist es notwendig die begonnene antipsychotisch 

wirkende medikamentöse Behandlung fortzusetzen. Diese Maßnahme kann ohne eine 
(") 
(") 

co Unterbringung nicht durchgeführt werden. 

Dies folgt aus dem Ergebnis der weiteren Beweisaufnahme, insbesondere aus 
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• dem ärztlichen Zeugnis des Arztes Dr. Friese vom heutigen Tage 
• und der Anhörung des Betroffenen ebenfalls vom heutigen Tage. 

Auf den Vermerk über die Anhörung wird Bezug genommen. 

Bei der Festsetzung der 4eitdauer für die Genehmigung der Unterbringung ist das Gericht 
dem ärztlichen Zeugnis gefolgt. Auf die Erstellung eines Gutachtens konnte wegen der 
Dringlichkeit nicht zugewartet werden. Der vormals vom Betroffenen gewünschte Gutachter 
Dr. Fuchs steht nicht zur Verfügung. Die Akte ist zudem aus den im Vermerk benannten 
Umständen derzeit nicht zugänglich . Die Begutachtung zur Hauptsache soll alsbald erfolgen. 

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht auf§ 324 Abs. 2 FamFG. 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig. Sie ist beim Amtsgericht 
Hamburg, Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg, Postanschrift: Postfach 30 01 21, 20348 Hamburg, 
binnen einer Frist von zwei Wochen nach schriftlicher Bekanntgabe einzulegen. Sie muss die 
Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde 
gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem 
Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerdeschrift 
oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle. Die Beschwerde soll begründet werden. Der bereits 
untergebrachte Betroffene kann die Beschwerde auch bei dem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk 
er untergebracht ist. 

Rothe 
Richter am Amtsgericht 

·7)c 
0r/- t 
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109 XVII L 38726 

Verfügung zum Beschluss vom 01.07.2011 

1. Beschluss- und Vermerkausfertigung an 
a. Betroffenen (im KH) per PZU 
b. vorläufigen Betreuer 
c. Betreuungsbehörde 
d. RAin Maurer-Pallach mit EB 

2. Beschlussausfertigung ohne Gründe an Leiter der Einrichtung 

3. Frist: ~t .~W,A.A ( AG.J... ~r.::.(,.~ ) ) 

<) .A.. "::::: 
Rothe 
Richter am Amtsgericht 

Eingang im am EB zu Aufg.z. 
Schreibdienst Post 

gefertigt zu am 

"' 
4. \Ol.. 2iJlu t 

:/[~ 

abgesandt zu am 

- .. ;:, , t:f :·, "··· 
11'~ 

i~;'r ·"~ ·1 , er\'.). ;~)1, 
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109 XVII L 38726 01.07.2011 

Vermerk: 

Den Betroffenen habe ich heute im neuerlichen Unterbringungsverfahren zum 

Unterbringungsantrag des vorläufigen Betreuers für die Zeit nach dem 01.07.2011 in 

der geschlossenen psychiatrischen Station des UKE angehört. Anwesend waren 

zudem der vorläufige Betreuer, Stationsarzt Dr. Friese und Rechtsanwältin Maurer­

Pallach, die ich erneut zur (beruflichen) Verfahrenspflegerin bestellte. Die Akte lag 

nicht vor. Sie ist im Anschluss an das Verfahren 301 T 263/11 und 301 T 266 /11 

vom LG Hamburg dem BGH übermittelt worden. Auf meine Intervention, dass die 

Akte hier unabkömmlich ist, hat der Vorsitzende der Zivilkammer 1 mir mitgeteilt, 

dass die Akte umgehend vom BGH zurückgefordert werde. 

Der Betroffene führte aus, seine Symptomatik sei nicht ursächlich für seine Probleme 

(keine Arbeit, kein Wohnraum u.dgl.). Das Betreuungsverfahren möge korrekt geführt 

werden. Mein vormals erstellter Anhörungsvermerk sei unvollständig und tendenziös. 

Eine weitere Unterbringung sei wirtschaftlich unsinnig, sei Quatsch. Das ihm 

verabreichte Zyprxxa helfe ihm nur, sich gemütlich zu fühlen, reduziere aber seine 

Gehirnleistung. Er möchte das Krankenhaus verlassen und bei einem Freund 

unterkommen. 

Dr. Friese führte sachverständig aus, der Zustand des Betroffenen habe sich 

verbessert. Gleichwohl sei die Behandlung nicht abgeschlossenen. Die formalen und 

inhaltlichen Denkstörungen dauern an. Zielgenaues Denken sei dem Betroffenen 

nicht möglich. Er schweife ab, verliere den Faden und trage gestelzt vor. Eine 

Krankheitseinsicht habe sich überhaupt noch nicht eingestellt. Wenn er das 

Krankenhaus verlassen könnte, würde er die Medikation sofort absetzen und der zur 

Aufnahme führende Zustand sich umgehend wieder einstellen. Die Behandlung sollte 

im Krankenhaus noch für zumindest sechs Wochen fortgesetzt werden. Eine 

Entlassung sollte in eine Einrichtung zur Wiedereingliederung erfolgen. (Auf 

Nachfrage:) Es müsste wohl eine geschlossene Einrichtung sein. 
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Der vorläufige Betreuer erklärte, es möge im Rahmen der anstehenden 

Begutachtung zur Hauptsache auch sachverständig der Frage nachgegangen 

werden, ob im Anschluss an die Krankenhausbehandlung eine geschlossene 

Wohneinrichtung zur Wiedereingliederung angezeigt sei. 

Nachfolgend verlangte der Betroffene die wortgenaue Protokollierung einer Erklärung 

und einer Selbstanzeige, die jedoch derart denkgestört vorgetragen wurde, dass ich 

in meinem Notizzettel lediglich das Wort „Revolution" zu notieren vermochte und sich 

auch nicht aufklären ließ, was mit der „Selbstanzeige" inhaltlich gemeint oder gewollt 

war. 

Die Sach- und Rechtslage wurde ausführlich erörtert. Ich habe angekündigt, dass ich 

im Hinblick auf die nicht abgeschlossene Krankenhausbehandlung eine weitere 

Unterbringung bis zum 15.08.2011 genehmigen werde, ferner alsbald nach Rückkehr 

der Akte eine Begutachtung zur Hauptsache in Auftrag gegeben werden soll -

vorzugsweise bei Dr. C. Lenck -, die sich auch mit der im Raum stehenden 

Langzeitunterbringung auseinandersetzen möge beziehungsweise mit den 

Perspektiven der Betreuung. 

Rothe, RiAG 
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